
197 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

26. 2. 1957. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1957 
. über den Mutterschutz (Mutterschutzgesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT 1. 

öffentlichen Dienstes, sofern auf ihr Dienstver­
hältnis nicht ein Koilektivvertrag Anwendung 
findet, für in privaten Haushalten beschäftigte 
Dienstnehmerinnen und für Heimarbeiterinnen 
gelten die Vorschriften des Abschnitt,es II nach 

I 
Maßgabe der Knderungen, die sich aus Ab-

Geltungsbereich. schnitt III beziehungsweise Abschnitt IV be-

§ 1. (1) Die Vorschriften dieses Bundesgesetzes ziehungsweise Abschnitt Vergeben. 
gelten für 

a) Dienstnehmerinnen, ABSCHNITT 1I. 

b) Heimarbeiterinnen. Allgemeine Bestimmungen. 

(2) Die Vorschriften dieses 
den keine Anwendung auf 

Bundesgesetzes nn- Be s c h ä f t i gun g s ver bot e für 
den cl e M ü t t e r. 

we r-

a) Dienstnehmerinnen, 
verhältnis stehen, 
Landarbeitsgesetzes, 
ist, 

die in einem Dienst­
das Gegenstand des 
BGBL Nr. 140/1948, 

b) Dienstnehmerinn,en, die, in einem öffent­
liro~redltlid1en Dienstverhältnis zu einem· 
Land, einem Gemeindeverband oder einer 
Gemeinde stehen oder die in einem privat­
rerotlichen Dienstverhältnis zu einer 501-

roen Gebietskörperschaft stehen und be­
hördliche Aufgaben zu besorgen haben, 

c) Dienstnehmerinnen, die in einem Öffent­
lidl-rechtlichen Dienstverhältnis zu einer 
Stiftung, zu einem Fonds oder zu einer 
Anstalt stehen, sofern die Zuständigkeit 
zur gesetzliroen Regelung dieser Dienst-
verhältnisse den Ländern zusteht, 

und zwar hinsichtliffi dieser Dienstverhältnisse. 

(3) Abweichend von der Vorschrift des Abs.2 
lit. b finden die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes auf Dienstnehmerinnen, deren Dienst­
verhältnisse unter § 2 lit. b des Le'hrer-Dlenst~ 
rerots-~ompetenzgesetzes, BGBI. Nr. 88/1948, 
fallen, hinsichtliro dieser Dienstverhältnisse An­

§ 3. (1) Werdende Mütter dürfen in den letz­
ten sechs Wochen vor der voraussidltlichen Ent­
bindung (Sechswochenfrist) nid1t. beschäftigt 
werden. 

(2) Die Sechswochenfrist (Abs. 1) wird auf 
Grund eines ärztlichen Zeugnisses beredmet. Er­
folgt die Entbindung zu einem früheren oder 
späteren als dem im Zeugnis angegebenen Zeit­
punkt, so verkürzt oder verlängert sich diese 
Frist entsprechend. 

(3) Über die Vorschrift des Abs. 1 hinaus dür­
fen werdende Mütter auch dann nicht beschäf­
tigt werden, wenn nadl einem von der werden­
den Mutter vorgelegten Zeugnis eines Arbeits­
inspektionsarztes oder eines Amtsarztes Leben 
oder Gesundheit vQn Mutter oder Kind bei Fort­
dauer der Beschäftigung gefährdet wäre. 

(4) Werdende Mütter haben, sobald ihnen ihre 
Srowangersroaft bekannt ist, dem Dienstgeber 
hievon Mitteilung zu machen. Darüber hinaus 
sind sie verpflichtet, vier Wochen vor dem ver­
mutliroen Beginn der Seroswochenfrist (Abs. 1) 
den Dienstgeber auf den Beginn derselben auf­
merksam zu machen. Auf Verlangen des Dienst-

. : gebers haben werdende Mütter über das Be-
(4) Die in dieseJ:ll Bundesgesetz für J)ienst- stehen der Schwangerschaft und den Zeitpunkt 

wendung. 

nehmerinnen getroffenen Regelungen gelten auro ihrer voraussichtlichen Entbindung eine kassen­
für weibliche Lehrlinge, die für Dienstgeber ge- ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 
troffenen Regelungen auro für Auftraggeber im ... . '... . 
S· cl H' b' BGBI N 66/ (r,) Allfalhge Kosten fur elllen weiteren Nadl-

mne es elmar eltsgesetzes, . f. • "b d h d S h ch f d 1954 welS u er as Beste en er c wangers a t un . 
. über den Zeitpunkt der voraussichtlichen Ent-

§ 2. Für die dem Geltungsbereiro dieses Bun- bindung, der vom Dienstgeber verlangt wird, 
. desgesetzes unterliegenden Angehörigen des· hat der Dienstgeber zu tragen. 
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. § 4. (1) Werdende Mütter dürfen nicht mit 
schweren körperlichen Arbeiten und nicht mit 
Arbeiten beschäftigt werden, die nach der Art 
des Arbeitsvorganges oder der verwendeten 
Arbeitsstoffe oder -geräte für ihren Organismus 
während -der Schwangerschaft oder für das wer­
dende Kind schädlich sind. 

sicht auf ihre Schwangerschaft besonderen Un­
fallsgefahren ausgesetzt sind. 

(4) Im Zweifelsfalle entscheidet- das Arbeits­
inspektorat, ob eine Arbeit unter ein Verbot 
gemäß den Abs. Ibis 3 fällt. 

(5) Werdende Mütter dürfen mit Arbeiten, 
bei denen sie sich häufig übermäßig strecken 

(2) Als Arbeiten im Sinne des oAbs. .1 sind oder beugen oder bei denen sie häufig hocken 
insbesondere anzusehen: oder sich gebückt halten müssen, sowie mit Ar-

a) Arbeiten, bei denen regelmäßig .Lasten von· beiten, bei denen der Körper übermäßigen Er­
mehr als 5 kg· Gewicht oder gelegentlich schütterungen ausgesetzt ist, nicht beschäftigt 
Lasten von mehr als 10 kg Gew,icht ohne werden, wenn das Arbeitsinspektorat auf An­
mechanische Hilfsmittel von Hand geho- trag der Dienstnehmerin oder von Amts wegen 
ben oder regelmäßig Lasten von mehr als I entscheidet, daß diese Arbeiten für den Orga-
8 kg Gewicht oder g'elegentlich Lasten von nismus der werdenden Mutter oder für das wer­
mehr als 15 kg Gewicht ohne mechanische· dende Kind schädlich sind. 
Hilfsmittel von Hand bewegt oder beför- . 
dert werden; wenn größere Lasten mit Be s c h ä f ti gun g s ver bot e na c h der 
mechanischen Hilfsmitteln gehoben, bewegt E n t bin dun g. 
oder befördert werden, so darf die kör­
perliche Beanspruchung nicht größer sein 
als bei vorstehend angeführten Arbeiten; 

b) Arbeiten, bei denen die werdenden Mütter 
ständig stehen müssen, es sei denn, daß 
Sitzgelegenheiten zum kurzen Ausruhen 
benützt werden können; nach IAbla.uf des 
fünften Monats der Schwangerschaft Ar­
beiten, bei denen die werdenden Mütter 
ständig stehen müssen und die länger als 
vier Stunden dauern, auch wenn Sitz­
gelegenheiten zum kurzen Ausruhen be­
nützt werden können; 

c) Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Be­
rufserkrankung im Sinne der einschlägigen 

<' V orschriften des Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetzes, BGBI. Nr. 189/1955, 
gegeben ist; 

d) Arbeiten, bei denen die werdenden Mütter 
schädlichen Einwirkungen von gesundheits­
gefährlichen Stoffen oder Sn·ahlen, von 
Staub, Gasen oder Dämpfen, von Hitze, 
Kälte oder Nässe ausgesetzt sind; 

e) die Bedienung von Geräten und Maschinen 
aller Att, sofern damit eine hohe Fußbean­
spruchungverbunden ist; 

f) die Bedienung von Geräten und Maschinen 
mit Fußantrieb, sofern damit eine hohe 
Fußbeanspruchung verbunden ist; 

g) die Beschäftigung auf Beförderungsmitteln 
nach Ablauf des dritten Monats der 
Schwangerschaft; 

h) das Schälen von Holz mit Handmessern; 
i) die Beschäftigung mit Akkord-, Prämien­

oder Fliel~bandarbeit, wenn die damit ver­
bundene durchschnittliche Arbeitsleistung 
die Kräfte der werdenden Mutter über­
steigt. 

(a) Werdende Mütter dürfen nicht mit Arbei­
ten beschäftigt werden, bei denen sie mit Rück-

§ 5. (1) Dienstnehmerinnen dürfen bis zum 
Ablauf von sechs Wochen nach ihrer Entbindung 
nicht beschäftigt werden. Für stillende Mütter 
verlängert sich diese Frist auf acht Wochen und' 
für stillende Mütter nach Frühgeburten auf 
zwölf Wochen. 

(2) über die im Abs. 1 festgesetzten Fristen 
hinaus ist die Zulassung von Dienstnehmerinnen 
zur Arbeit nach ihrer Entbindung so lange yer..; 
boten, als sie nach einem von ihnen vorgelegten 
ärztlichen Zeugni~ arbeitsunfähig sind. 

(3) Dienstnehmerinnen dürfen bis zum Ab­
lauf yon zwölf Wochen nach ihrer Entbindung 
nicht mit den im § 4 Abs. 2 lit. a, b, c, d, hund i 
genannten Arb~iten beschäftigt werden. 

(4) über die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 
hinaus kann das Arbeitsinspektorat für Dienst­
nehmerinnen, die nach dem Zeugnis eines Ar­
beitsinspektionsarztes oder eines Amtsarztes in 
den ersten Monaten nach ihrer Entbindung nicht 
voll leistungsfähig sind, dem Dienstgeber die 
Maßnahmen auftragen, die zum Schutz der Ge­
sundheit der Dienstnehmerin notwendig sind. 

(5) Wird dem Auftrag nach Abs. 4 nicht ent­
sprochen, hat das Arbeitsinspektorat bei der zu­
ständigen Verwaltungsbehörde (§ 35) die Erlas­
sung der erforderlichen Verfügung zu' beantra­
gen. Die Vorschrift des § 9- Abs. 3 des Arbeits­
inspektionsgesetzes 1956, BGBI. Nr. 147, bleibt 
unberührt. 

Ver bot' der N ach t a r bei t. 

§ 6. (1) Werdende und stillende Mütter dürfen 
- abgesehen von den durch die Abs. 2 und 3 
zugelassenen Ausnahmen - in der Zeit von 

. zwanzig Uhr bis sechs Uhr nicht beschäftigt 
werden. 

(2) Werdende und stillende Mütter, die im 
Verkehrswesen, bei Musikaufführungen, Thea­

. tervorstellungen, öffentlichen Schaustellungen, 
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Darbietungen, Lustbarkeiten, Filmaufnahmen 
und in Lichtspieltheatern oder als Kranken­
pflegepersonal in Kranken-, Heil-, Pflege- oder 
Wohlfahrtsanstalten oder in mehrschichtigen 
Betrieben beschäftigt sind, dürfen bis zweiund­
zwanzig Uhr beschäftigt werden, sofern im An­
schluß an die Nachtarbeit eine ununterbrochene 
Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewährt 
wird. 

(3) Auf Antrag des Dienstgebers kann das Ar­
beitsinspektorat im Einzelfall die Beschäftigung 
werdender und stillender Mütter im Gast- und 
Schankgewerbe und im Beherbergungswesen. bis 
zweiundzwanzig Uhr, bei Musikaufführungen, 
Theatervorstellungen, öffentlichen Schaustellun­
gen, Darbietungen, Lustbarkeiten und in Licht­
spieltheatern bis dreiundzwanzig Uhr bewilligen, 
wenn dies aus betrieblichen Gründen notwendig 
ist und es der Gesundheitszustand der Dienst­
nehmerin erlaubt. Diese Bewilligung darf nur 
erteilt werden, wenn der Dienstnehmerin im 
Anschluß an die Nachtarbeit eine ·ununterbro­
chene Ruhezeit von mindestens elf Stunden ge­
sichert ist. 

(4) D~e Ausnahmen der Abs. 2 und 3 gelten 
nur ,insoweit, als Nachtarbeit für Dienstnehme­
rinnen nicht auf Grund and~rer Vorschriften 
verboten ist. 

Ver bot d e 'r S () n n- un d F eie r tag s­
ar bei t. 
I 

§ 7. (1) Werdende und stillende Mütterdürfert' 
- abgesehen von den durch die Abs. 2 und 3 
zugelassenen Ausnahmen - an Sonn- und gesetz­
lich,en Feiertagen nicht beschäftigt werden. 

(2) Das Verbot nach Abs. 1 gih nicht 

a) für die Beschäftigung bei Mus,tkaufführun­
gen, Theatervorstellungen, öffentlichen 
Schaustellungen, Darbietungen, Lustbar­
keit:en, FiImaufnahmen, im Gast- und 
Schankgewerbe und in· Betrieben, in denen 
ununtel"brochen mitSchichtwechsel ge­
arbeit~t wird, ,im Rahmen der sonst. zu-
1ässQgen Sonn- und Feiertagsarbeit, wenn 
in der der Sonn- oder Feiertagsarbeit fol­
genden Woche· einmal eine ununter­
broch,ene Ruhezeit ~on mindestens vier­
undzwanzig Stunden im Anschluß an' eine 
Na,chtruhe gewä'hrt wird; 

b) für, die Beschäftigun.g in Betrieben, für die 
~onn- und Feierr.agsa.rbeit zugelassen ist, 
wenn der Ersatzruhetag für die gesamte 
Belegschaft auf einen bestimmten Werktag 
fäHt; 

c) für die Beschäftigung in Betrieben, für die 
Sonn- und Fei,ernagsarbeit zugelassen ist, 
wenn im Betrieb insgesamt nicht mehr a'h 
fünf Dienstnehmer regelmäßig beschäfti.gt 
. sind, außer der werdenden oder stillenden 
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Mutter nur noch ein Dienstnehmer be­
schäftigt ist, der eine gleichartige Beschäf­
tigung ausüben kann, und wenn in der der, 
Sonn- oder Feiertagsarbeit folgenden 
Woche einmal eine ununterbrochene 
Ruhezeit von mindestens vierund,zwanzig 
Stunden im Anschluß an eine Nachtruhe 
gewä'hrt wird. 

(3) Auf Antrag des Dienstgebers kann das 
Arbeits,inspektorat im EinzelfaLl weitere Aus­
nahmen bewilligen, wenn ,dies aus betrieblichen 
Gründen unerläßlich ist und wenn in der der 
Sonn- oder Feienagsarbeit folgenden Woche ein­
mall eine ununterbrochene Ruhezeit von min­
destens vierundzwanzig Stunden im Anschluß 
an eine Nachtruhe gesichert ist. 

(4) Die Ausnahmen der Abs. 2 und 3 gelten 
nur insoweit, als Sonn- und Feiertagsarbeit für 
Dienstnehmerinnen nicht auf Grund ande,rer 
V ors~ch,riften verboten ist. . 

V er ~b 0 t der M ehr a r :b e i t. 

§ 8. Werd'ende und stillende Mütter dürfen 
über die auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
oder ko1lektivvertraglicher RClgdungen fest­
gesetzte ,tägliche Arbeitszeit hinaus nicht beschäf­
tigt werden; keinesfalls darf die wöchenthlche 
Arbeitszeit für Jugendliche vierundvierzig und 
für Erwachsene a.chtundvie[zig Stunden über­
steigen. 

St.illzeit. 

§ 9. (1) Sr.illenden Müttern ist ,auf Verlangen 
die zum Stillen ~hrer Kinder erforderliche Zeiit 
freizugeben. Diese Freizeit hat an Tagen, an 
denen ·die Dienstnehmerin mehr als viereiilhalb 
Stunden arbei,tet, fündundvierzig Minuten zu 
ber.ragen; bei einer Arbe.itszeit von acht oder 
mehr Stunden ist auf Verlangen zweimal eine 
Stillzeit von je fünfundvierzig Min.uten oder, 
wenn in der Nähe derArbe~tsstätte keine Still­
gelegenheit vor:handen·"lst, einmal eine Stillzeit 
von neun~ig Minuten zu gewähren. 

(2) Durch die Gewährun'g der Sti'llzeit darf 
ein Verdienstausfalil nicht eimreten. Die Stillzeit 
dalI'f von stillenden Müttern nicht vor- oder 
nachgearbe~tet und ,mch,t auf die in anderen ge­
setzlichen Vorschriften oder koUektivvertrag­
lichen Bestim,mungen vorgesehenen Ruhepausen 
angerechnet werden. 

(3) Das Arbeitsinspekwrat kann, wenn es die 
besonderen Verhältnisse des Einzelfalles erfor,. 
dem, dem Dienst,geber im Rahmen der Abs. 1 
und 2 eine bestimmte Verteilung der StiUz·eiten 
auftragen. Die Vorschrift des § 5 Abs. 5 ist sinn­
gemäß anzuwenden. 

(4) Auf Antrag des Arbeitsinspektorates kann 
die zuständige Verwaltungsbehörde (§ 35) die 
Einrichtung von Stillräumen vorschreiben . 

2 
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K ü n d i gun g s- und E n t las s u n g s­
sc hut z. 

§ 10. (1) Dienstnehme1'innen' können während 
der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von 
vier Monaten nach der Entbindung redmwirk­
sam ,nicht gekündigt werden, es sei denn; daß 
dem Dienstgeber . die Schwangerschaft be­
ziehungsweise Entbindung nicht bekannt ist. 

(2) Eine Kündi'gung ist auch rechtsunwirksam, 
wenn die Tatsache der Schwangerschaft be­
ziehungsweise Ent,bindung binnen fünf Arbeits­
tagen nach Ausspruch der Kündigung, bei 
schriftlicher Kündigung binnen fünf Arbeitstagen 
nach deren ZusteLlung, dem Dienstgeber be­
kanntgegeben wird. Im Falle der schriftlichen 
Bekanntgabe der Schwange.rschaft- beziehungs­
weise Entbindung ist diese rechtzeitig, wenn sie 
innerhalb der Fünftagefrist zur Post gegeben 
wird:- Wendet die Dienstnehmerin die Tatsache 
ihrer Schwangerschaft beziehungsweise Entbin­
dung innerhalb der vorstehenden Frist ein, so 
hat sie gle~ch:ieitig durch eine Bestätigung des 
Arztes die Schwangerschaft oder die Vermutung 
der Schwangerschaft nachzuweisen oder die 
Geburtsurkunde des Kindes vorzuweisen. Kann 
die Dienstnehmerin aus Gründen, die niCht von 
ihr zu ·vertr·eten sind, dem Dienstgeber die 
Schwangerschaft beziehungsweise Entbindung 
nicht innerhalb der Fünftagefrist bekanntgeben, 
so gih die Bekannllgabe als rechtzeitig e,r9tattet, 
wenn sie unmittdb:l!r nach WegfaLl des Hinde­
rungsgrundes na.chgeholt wird. 

(3) Abweichend von den Vorsch,riften der 
Abs. 1 und 2 kann eine Kündigung rechtswirk­
sam ausgespr-ochen werden, wenn vorher die 
Zustimmung des Einigungsamtes ,eingeho'lt 
wurde. Der Dienstgeber hat im Falle einer An­
tragsteHung auf Zustimmung des Einigungs­
amtes zur Kündigung dem Betriebsrat (den Ver­
trauensmännern) gleic:/:1zeitig mrt 'der Einbrin­
gung des Antrages· hierüber Mitteilung zu 
machen. Die Zustimmun'g zur Kündigung ist 
nur dann zu erteilen, wenn der Dienstge'ber das 
DienSltveJ1hältnis wegen einer Einschränkung 
oder Stilllegung des Betriebes oder der Stillegung 
einzelner Betriebsabterlungen nich,t ohne 
Schaden für den Betrieb weiter aufrechterhalten 
kann oder wenn sich die Dienstnehmerin in der 
mündlichen VeJ1handlung vor dem Einigungs­
amt nach Rechtsbelehrung ,der Parteien durch 
den Vorsitzenden (Stellvertrete,r) über den 
Kündigungsschutz nach diesem Bundesgesetz mit 
der Kündigung einverstanden erklärt. Nach er­
folgter Stillegung des Betriebes ist eine Zustim­
mung des Einigungsamtes zur Kündigung nicht 
erforderlich. 

(4) Wurde eine Dienstnehmerin wegen Still­
legung des Betriebes gekündigt (Abs. 3) und 
nimmt dieser Betrieb bis zum AbLauf von vier 
Monaten nach der Entbindung . der Dienst­
nehmerin seIne Tätigkeit wieder auf, so ist die 

seinerzeitige Kündigung als. rechtsunwirksam 
anzusehen, wenn die Dienstnehmerin einen dies­
bezüglichen Antrag beim Dienstgeber stellt. Ein 
solcher Antrag muß innerhalb von zwei 
Monaten nach Wiederaufnahme der Tätigkeit 
des Betriebes gesteHt werden. Mit der Antrag­
stel'lung hart si,ch die Dienstnehmerin. beim 
Dienstgeber zur Wiederaufnahme der Arbeit zu 
meLden. Besteht im Zeitpunkt der Antragstel­
lung für die Dienstnehmerin ein Bes1chäftigungs­
verbot nach di'esem Bundesgesetz (§ 3 Abs. 1 
bi~ 3 und §5 Abs. 1 und 2) oder nimmt die 
Dienstnehmerin einen K,arenzurlaub (§ 15) i,n 
Anspruch, so hat sie dies dem Dienstgeber bei 
der Arutragstellung mitzuteilen und nach Weg­
fall des Beschäftigungsverbotes beziehungsweise 
nach Beendigung des Karenzurlaubes die Arbeit 
aufzunehmen. 

(5) Eine entgegen den Vorschriften der Abs. 1 
bis 3 ausgesprochene Kündigung ist rechts­
unwirksam. 

(6) Eine einvernehmliche Auflösung des 
Dienstverhältnisses ist nur dann rechtswirksam, 
wenn sie s,ch,ri,ftlich verein,bart wurde. nei 
minderjährigen Dienstnehmerinnen muß dieser 
Vereinbarung überdies eine Bescheinigung eines 
AI'beitsgerichtes oder eines. Einigungsamtes bei­
geschlossen sein, aus de,r hervorgeht, daß die 
Dienstnehmerin über den Kündigungs,sch<utz 
nach diesem Bundesg.es,etz belehrt wurde. 

§ 1.1. Der Ablauf der Beschäftigungsgenehmi­
gung einer Ausländeri~ wird im Falle der 
"Schwangerschaft und der Entbindung bi's zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, in dem ihr Dienstverhält­
nis nach der Vorschrift des § 10 Abs. 1 und unter 
Einhahung der sonstigen für sie geltenden ge­
setzlichen,_ oder vertraglichen Bestimmungen 
rechtsgülti,g beendet werden kann. 

§ 12; (1) Dienstnehmerinnen können während 
der Schwanger'schaft .und bis zum Ablauf von 
vier Monaten nach der Entbindung rechtswi.rk­
sam nur entlassen werden, wenn sie 

a) die Arbeit unbefugt verlassen haben oder 
beharrlich ihre Pflichten vel;nachdässigen 
oder 'die übrigen Dienstnehmer zum Un­
gehorsam gegen den Dienstgeber oder zu 
gesetzwidrigen Handlungen zu verleiten 
versuchen; 

b)' im Dienst untreu sind oder sich in ihrer 
Tätigkeit ohne Wissen des Dienstgebers 
von dritten Per.9onen unberechtigt Vorteile 

I 
zuwenden Lassen; . 

c) ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis ver­
raten oder ohne EinwiUigung des Dienst­
gebers ein der Verwendung im Betrieb 
(Haushalt) a'bträgliches Nebengeschäft be­
treiben; 

d) sich TätLichkeiten oder erhehliche Ehr­
vedetzungen .gegen den DieJlstgeber, 
dessen Familienangehorige oder Dienst-
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nehme.r des Betriebes (Haushaltes) zu­
schulden kommen lassen; 

e) sich eines Verbreichens oder aus Gewinn­
sucht eines Vergehens oder einer über­
tretung schuldig machen; 

f) der Trunksucht vedalUen und wiederholt 
fruchtlos verwarnt wurden. 

(2) In den~Fällen des Albs. 1 lit. a und d ist 
der durch die Schwangt;rschaIt beziehungsweise 
durch die Entbindung de.r Dienstnehmerin be­
dingte außero!1dentliche Gemütszustand zu be-
rücksichtigen. . . 

§ 13. (1) Auf das Verfahren gemäß § 10 Abs. 3 
finden die Vorschriften des A VG. 1950, BGBl. 
Nr. 172, AnwcnduThg. Gegen die Entscheidung 
des Einigungs,amtes ist keine Be,rufung zulässig. 

(2) Der Dienstnehmerin kommt im Verfahren 
vo,r dem Einigungsamt Parteistdlung zu. 

W e i t erz a h 1 u n g des A r bei t s­
e n t gel t s. 

§ 14. (1) Macht die Anwendung der Vorschrif­
ten des § 4 und des § 5 Abs. 3 bis- 5 eine Ande­
rung der Beschäftigung im Betrieb erforderlich, 
50 hat di,e wer>dende Mutter Anspruch a'uf ein 
Entgelt, das dem Dmchschnittsverdienst gIeich~ 
kommt, den sie während der letzten dreizehn 
Wochen des Dienstverhältnisses vor dieser Ari.­
derung bezogen hat. Fallen in den Zeitra.um von 
dreizehn Wochen ZeiDen, während deren die 
Dienstne'hmerin infolge Erkrankung oder vor­
übergehender Kurzarbeit nicht da.s· volle Entgelt 
bez~g,en hat, so v.erlängert sich der Zeitraum 
von dreizehn Wochen um diese Zeiten; diese 
Zeiten bIeiben bei der Berechnung des Durch­
schnittsverdienstes außer Betracht. Die vor­
stehende Regelung gih auch, wenn sich durch die 
Anderung der Beschäftigung der werdenden 
Mutter eine Verkü.rzung der Arbeitszeit ergibt, 
mit der Maßg,abe, daß der Berechnung des Ent­
gelts die Arbeitszeit zu~runde' zu leg,en ist, die 
für die werdende Mutter ohne Ande,rung der 
Beschäftigung gelten würd~. Bei Saisonarbei,t mit 
Akkord- oder' Prämienendohnung oder am 
Fließband ist der Durchschnittsverdienst der 
letzten dreiZiehn Wochen nur fü,r die Zeit 
weiterzug.ewähren, während der solche Arbeiten 
im Betrieb verrichtet werden; für die übrige 
Zeit ist das EntgeIlt weiterzugewähr.en, das die 
D~enstnehmerin ohne Vo.rliegen der Schwanger­
schaft erhalten hätte. 

(2) Dienstnehmerinnen, die gemäß § 3 Abs. 3 
nicht beschäftigt werden dürfen, und Dienstneh­
merinnen, für die auf Grund der Vorschriften 
des § 4 oder desl § 5 Abs. 3 bis' 5 keine Bes·chäf­
tigungsmöglichkeit im Betrieb besteht,' haben 
Anspruch auf ein Entgelt, für desscn Berechnung 
Abs. 1 ,sinngemäß anzuwenden ist. 

(:3) Der Anspruch nach Ahs. 1 und 2 besteht 
nicht für Zeit,en, während deren Wochengeld 

5 

oder Krankengeld nach dem Allgemeinen Sozial­
vers,icherungsgesetz, BGBL Nr. 189/1955, bezo­
gen wel'den kann; ein Anspruch auf einen Zu­
s'chuß des Dienstgebers zum Krankengeld wird 
hiedurch nicht berührt. 

Kar e n zur 1 a u b. 

§ 15. (1) Dienstnehmerinnen ist auf ihr Ver­
langen im Anschluß an di'e Frist nach § 5 Abs. 1 
und 2 ein Urlaub bis zu sechs Monaten gegen 
Entfall des Arbeitsentgelts (Karenzurlaub) zu ge­
währen; das gleiche gilt, wenn ans·chließend an, 
die Fri,st nach § 5 Abs. 1 und: 2 ein Gebühren­
urlaub verbraucht wurde oder die Dienstneh­
merin durch Krankheit oder Ung'lücksfall an der 
Dienstleis·tung verhindert war, und zwar mit 
der Maßgabe, daß diese Zeiten auf die Dauer des 
Karenzurlaubes anzurechnen sind. Soweit nichts 
anderes vereinbart 'ist, bleibt die Zeit des Ka­
renzurlaubes' bei Rechtsansprüchen der Dienst-· 
nehmerin, die sich nach der Dauer der Dienstzeit 
richten, außer Betracht. 

(2) Wird Karenzurla~b nach Abs. 1 gewährt, 
so erstreckt sich dier Kündigungs- und Entlas­
sungsschutz nach den §§ 10 und 12 bis zum 
Ablauf von vier Wochen nach Beendigung des 
Karenzurla.ubes. 

Auf leg end e s G e set z e s. 

§ 16. Jeder Dienstgeber, der Dienstnehmerin­
nen beschäftigt, hat einen Abdruck dieses Ihn­
des gesetzes im Betrieb an geeigneter, für die 
Dienstnchmerinnen leicht zugänglicher . Stelle 
aufzulegen. 

ABSCHNITT III. 

Sonderbestimmungen für Bedienstete in be­
stimmten Zweigen des' öffentlichen Dienstes. 

§ 17. Die Vorschriften des Abschnittes II gel­
ten mit den 'in den folgenden §§ 18 bis 20 ent­
haltenen Abweichungen für Dienstnehmer,innen, 
die in einem der nachfolgend angeführten 
Dienstverhältnisse ,stehen, sofern auf ihr Dienst­
verhältnis nicht ,ein Kollektivvertra.g Anwen­
dung findet: 

a) DienstverhältniSlS'c zum Bund, 
b) °Dienstverhältniss·e zu einer Stiftung, zu 

einem Fonds oder zu einer Anstalt, ,sofern 
diese Einrichtungen von Organen des Bun­
des oder von Personen verwaltet werden,' 
die hiezu von Organen des Bundes besteHt 
sind, 

c) privatrechdiche Dienstverhältnisse zu einem 
Land, zu einem Gemeindeverband oder zu 

. einer Gemeinde, sofern die Dienstnehmer 
keine behördlichen Aufgaben zu besorgen 
h 'b . • . a' en, 

d) privatrechtliche Dienstverhältnisse zu einer 
Stiftung, zu einem Fonds oder zu einer 
Anstalt, sofern die-se Einrichtungen von 

'" 

" 
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Ol'ganen einer der in lit. c genannten 
Gebietskörper~aften oder' von Personen 
verwaltet werden, die hiezu von solchen 
Gebietskörpenchaften bestellt sind, 

e} Dienstverhältnisse, die unter § 2 lit. b des 
Lehrer - Dienstri0chts - Kompetenzgeset~es, 
BGBL Nr. 88/1948, faHen, 

und zwar hinsichtlich dieser Dienstverhältnisse. 

§ 18. (1) Die Be~timmungen des § 10 Abs. 3 
his 6 finden keine Anwendung. 

(2) Während der Dauer des in den §§ 10 und 
15 geregelten Kündigungs'~chutzes und bis zum 
Ablauf von vi,er Monaten nach dem Aufhören 
die~es Schutzes kann ein Rechtsanspruch auf die 
Umwandlung eines kündbaren Dienstverhält­
nisses in ein unkündbares (definitives) Dien~t­
verhältnis niocht erworben werden. 

(3) Erfolgt die Definitivstdlung nach Ablauf 
der im Abs .. 2 genannten Frist, so wirkt sie auf 
jene.n Zeitpunkt zurück, in dem oS,ie ohne die 
Aufsochiebung im Sinne des Abs. 1 erfolgt wäre. 

§ 19. Eine einverriehmliche Auflösung des 
Dienstverhältnisses wä,hrend der Dauer. des Kün­
digung&schutzes ist nur dann rechtswirksam, 
wenn sie schriftlich vereinbart WlUrde. Bei 
Minderjährigen muß in, der Vereinb;.rung fest­
gestellt sein, daß die Dienstnelimerin von dem 
Vertreter des Dienstgebers über den Kündigungs­
schutz nach diesem Bundesgesetz belehrt wurde. 

§ 20. (1) Die Bestimmungen das § 12 finden 
keine Anwendung. . 

b) in die Hausgemeins1chaft des Dienstgebers 
aufgenommen sind oder zwar in die Haus­
gemeinschaft nicht aufgenommen sind, aber 
von diesem in einem soiloch,en Ausmaß be­
schäftigt werden, wie dies in der Regel bei 
einer in ,die Hausgemeinschaft aufgenom­
menen Dienstnehmerin zutrifft, 

2. für Dienstnehmerinnen, die nicht in dem in 
Ziffer i lit. b genannten Ausmaß, sondern bei 
einem oder mehreren Dienstgelbern nur stun­
den- oder tageweise mit Diensten für die 
Hauswirtschaft ihrer Dienstgeber beschäftigt 
sind, 

hinsichtlich dieser Dienstverhältnisse. 
§ 22. Die Vorschriften der §§ 7 bis 9 und 14 

bis 16 finden auf die ill1 § 21 genannten Per­
sonen keine Anwendung. Die Vorschriften der 
§§ 10 und 12 finden unter Berücksichtigung der 
Abänderungen, die sich aus den Vorschriften der 
§§ 24 und 25 ergehen, Anwendung. 

Ruh e z e i t e n. 

§ 23. (1) Die im §' 7 des Hausgehilfengesetzes 
festgelegten täglichen Ruhezeiten von zwei be~ 
ziehu11'gsweise drei Stunden verlängern sich 

a) um zwei Stunden für werdende Mütter 
und für stillende Mütter, wenn das Kind 
an der Arbeitsstätte gestillt wird, 0 

b) um zweieinhalb 'Stunden für stiHende Müt­
ter, wenn das Kind nicht an der Arbeits­
stätte gestillt wird. 

(2) Die Vors·chrift des Abs. 1 gilt nicht für die 
im § 21 Ziffer 2 genannten Dienstnehmerinnen. 

K ü n d i gun g s- und E n t las s u n g 5-

sc hut z. 

(2) Im Falle einer Entlassung während des in 
den §§ 12 und 15 hezeichneten Zeitraumes kann 
die 'betroffene Dienstnenmerin binnen vier 
Wochen, vom Zeitpunkt der Entlassung an 
gerechnet, auf UnwirksQmerklärung der EJ1tlas- § 24. (1) Die Vorschriften des § 1 a Abs,. 1 und 
sung klagen. Der Klage ist stattzugeben, wenn 2 gelten für die üri § 21 Ziffer 1 genannten 
die Entlassung nach den für das Dienstverhältnis Dienstnehmerin:nen für die Zeit nach Ablauf des 
geltenden Vorschriften nicht gere~tf.ertigt ist. fünften Monats der Schwangerschaft bi's zur Ent-

(3) Abs. 2 findet keine Anwendung, wenn die bindung nicht. Wä,hrend der Dauer des Kün­
Entlassung der :ßediensteten durch das recht'S- digungsschutzes kann eine Kündigung rechts­
kräftige Erkenntnis einer auf Grund gesetzlicher wirk:samausgespro.ch.~n werden, w:ennvorher die 
Vor~riften geb~ldeten Disziplinarkommission Zustimmung des Emlgungsamtes el,ngeholt wurde. 
(Disziplina,rger1icht) verfügt wird oder das Dienst-, Die Zustimmung zur Kündigung :ist nur dann 
verhältnis kraft Gesetz,es erlischt. zu erteilen, wenn der Dienstgeber wegen Knde- . 

ABSCHNITT IV. 

Sonderbestjmmungen für in privaten Haushalten 
, beschäftigte Dienstnehmerinnen. 

Per S 0 n e n k r eis. 

§ 21. Die Vorschriften des: Abschnittes 11 gel­
ten mit 'den in, den folgenden §§ 22 bis 28 ent­
haltenen A'oweichungen 

1. für Dien,stnehmerinnen, die 
a) auss~ließ.}.j.ch zur Leistung von Diensten 

für die Hausw~rtschaft des Dienstigebers 
oder für Mitglieder des Hausstandes an­
gestellt sind und 

rung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse nicht 
in ,der Lage ist, eine Arbeitskraft im Haushalt 
zu beschäftigen, oder der Grund, der für ihre 
Beschäftigung maßgebend war, 'Yeggefallen ist 
oder wenn si'ch die Dienstnehmedn in der münd­
lichen Vef1handlung vor dem Einigungsamt nach 
Rechts1belehrung d~i Parteien durch den Vor­
sitzenden '(Stellvertreter) über den Kündigung.s-' 
s·chutz nach diesem Bundesgesetz mit der Kündi­
gung einverstanden erklärt. Eine entgegen die­
sen Vorschriften ausgesprochene Kündigung ist 
rech tsunwirksam: 

(2) Eine einvernehmliche Auflösung des Dienst­
verhältnisses ist nur, dann rechtswirksam, wenn 
sie s,chriftlich vereinbart wurde. Bei minderjä,h-
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rigen Dienstnehmerinnen muß der Vereinbarung Krankenversicherung pflichtversichert. Sie haben 
uberdies eine Bescheinigung eines Arbeitsgerich- Anspruch auf alle Leistungen der Krankenver­
tes oder eines- Eil1igungsamtes heigeschlossen sein, sicherung' nach MaßgaJbeder einschlägigen Be­
aus der hervorgeht, daß_die Dienstnehmerin über stimmungen des Allgemeinen Sozialversiche­
den Kündigungsschutz nach diesem Bundesgesetz - rungsgesetzes, mit Ausnahme des Anspruches 
belehrt wurde. auf Kran:ken-, Familien- und Taggeld. Soweit 

§ 25. Für die im § 21 Ziffer -2 genannten für die Bemessung vün Geldleistungen nach den 
-DienstnehllJerinnen gelten die Vürschriften über einschlägig,en Bestimmungen des Allgemeinen 
den Kündigungss'chutz (§ 24) und über den Ent- Süzialver~icheru.ngs~eset~es der ~rbeitsverdienst 
lassungs~chutz(§ 12) nur hin~ichtlich der Dienst- heranzuziehen ist, Ist fur den Zeitraum des Be­
verhältni~~e, bei denen die wöchentliche Arbeits- z~ges der Sond~.runterstützung s~ vürzu.gehen, 
zeit mindestens vierundzwOlnzig Stunden beträgt; " Wie wenn :das fur den .letzten ~elt~agszeitra~m 
hinsichtlich jener Dienstverhältnisse, bei denen vür

d 
BeAendbi~llng dels Diehnstf~erhd~ltnZls~es dgebuh-

die wöchentliche Arbeit6zeit weni I' _ ren e r eitsentge t auc ur le elt es Be· 
ger a s Vier d S d .. b"h h" 

undzwanzig Stunden beträgt, finden die Vor- zuges er ün erunterstutzung ge u rt atte. 
s-chriften über J.en Kündigungs- und Entlassungs- (2) Für die Zeit des Bezuges der Sünderunter-
schutz (§§ 10, 12 und 24) keine Anwendung. stützung sind Beiträge zur gesetzlichen Kran­

S 0' n cl e run t e r s' t Ü t z u n g. 

§ 26. (1) Dienstnehmerinnen, die unter § 21 
Ziffer 1 faHen und deren Dienstverhältnis in der 
Zeit nach Ablauf des ,fünften Monats, der Schwan­
gel1s,chaft bis, zur Entbindung durch Kündigung 
seitens des Dienstgebers beendet würden ist, 
haben .Anspruch auf eine Sünderunterstützung. 
Diese ist in der Höhe des um die gesetzlichen 
Abzüge verminderten durchs,chnittlichen Bruttü­
arheitsentgelts der letzteri dreizehn Wüchen vür 
B~endigung des Dienstverhältnisses zu gewähren. 
Die Sünderunterstützung gebührt ab dem der 
Beendigung des Dienstverhältnisses fülgenden 
Tag bis zu dem Zeitpunkt, ab dem Anspruch 
auf Wochengeld nach den Vürs-chriften des All­
gemeinen SüzialVlilrsicherungsgesetzes besteht. Die 
Sonderunterstvtzung gebührt auch, wenn das 
Dienstv'erhältnis, mit Zustimmung des Einigungs­
amtes vür dem im § 24 Abs. 1 genannten Zeit­
raum durch den Dienstgeber gekündigt würden 
ist, durch vürzeitigen Austritt aus- einem wich­
tigen Grund üder durch eine vün der Dienst­
nehmerin nicht ver~d1uLdete Entlassung geendet 
hat, und zwar frühestens ab dem Beginn des 
sechsten Monats der Schwangerschaft. 

(2) Für Dienstnehmerinnen, die unter § 21 
Ziffer 2 fallen, gilt die Vürschrift des Abs. \ 
wenn sie in den letzten fünf Münaten vür dem 
Zeitpunkt, ab dem frühestens Sünderunter­
stützung in Anspruch genümmen werden kann 
in d.er gesetzlichen K11ankenversicherung pfl,icht~ 
verSichert waren. -

(3) Die Auszahlung der Sünderunterstüuzung 
erfülgt wöchentlich im nachhinein durch :J,ie 
nach dem W ohn- üder Aufenthaltsürt zustän­
dige "Krankenkasse. Die für Leistungen aus der 
Krankenversicherung geltenden Verfahrensvür­
schriften des Allgemeinen Sozialversichenmgsge­
setzes finden Anwendung. 

§ 27. (1) Dienstnehmerinnen, die gemäß § 26 
Sünderunterstützung beziehen, sind 'während 
der Dauer dieses Bezuges in der gesetzlichen 

kenversicI::erung nicht zu entrichten. 

§ 28. Während des Bezuges vün Sünderunter­
stützung ruht der Anspruch auf Arbeitslüsen­
geld üder Nütstandshilfe nach den Vürschrif­
ten des Arbeitslüsenversicherungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 184/1949. 

ABSCHNITT V. 

Sonder bestimmungen für Heimarbeitetinnen. 

§ 29. (1) Die Vürschriften des Abschnittes II 
gelten für Heimarbeiterinnen mit den in den 
fülgenden Abs. 2 und 3 enthaltenen Abweichun­
gen hinsichtlich ihrer Beschäftigung mit Heim­
arbeit. 

(2) Die Vürschriften der §§ 6 bis 8 gelten mit 
der Maßgabe, daß auf ein ,Abrechnungsbuch 
keine größere Arbeitsmenge ausgegeben werden 
darf, als durch eine vüllwertige Arbeitskraft 
ühne Hilfskräfte bei Einhaltung einer achtstün­
digen täglichen At;beitszeit bewältigt werden 
kann. Die Lieferfristen sind So' zu hemessen, daß 
Aufträge ühne Nachtarbeit, das heißt ühne Arbeit 
,in der Zeit zwischen zwanzig Uhr und sechs Uhr, 
und ühne Sünn- und Feiertagsarbeit ausgeführt 
werden können. Ist eine Heimarbeiterin für meh­
rere Auftraggeber tätig, So' darf die gesamte 
Arbeitsmenge das angeführte Ausmaß nicht 
überschreiten. Die Heimarbeiterin hat, falls sie 
für mehrere Auftraggeber tät;ig ist, diese Tat­
sache jedem ihrer Auftraggeber mitzuteilen. Auf 
Antrag . des Auftraggebers, der Mittelspersün 
üder der Heimarbeiterin hat das Al'beitsinspek­
tümt darüber zu entscheiden, welche Arbeits­
menge ausgegeben werden darf. 

(3) Die Vürschriftender §§ 10 und 12 gelten 
sinngemäß mit der Maßgabe, daß der Ausschluß 
vün der Ausgab_e vün Heimarbeit einer Kün­
digung üder Entlassung gleichzuhalten ist. 

(4) Ober die Vürs'chrift des Abs. 3 hinaus 
dürfen Heimarbeiterinnen während der Schwa-n­
gerschaft und bis zum Ablauf vün vier Monaten 
nach der Entbindung mit Ausnahme jener Zeit-
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räume, während deren die Ausgabe von Heim­
arbeit auf Grund. der Beschäftigungsverbote 
nach diesem Bundesgesetz untersagt ist', bei der 
Ausgabe von Heimarbeit im Vergleich zu den 
anderen Heimal1beiterinnen des gleichen Auf­
traggebers nicht benachteiligt werden. Die Be­
stimmung des § 10 Abs. 6 findet sinngemäß 
Anwendung. 

(5) Heimarbeiterinnen, die entgegen der Vor­
schrift des Abs. 4 bei der Ausgabe von Heim­
arbeit benachteiligt worden sind, können auf 
Leistung des dadurch entgangenen Entgelts 
klagen. Der Berechnung des entgangenen Ent­
gelts ist das Entgelt 'zugrunde zu legen, das die 
Heimarbeiterin in den letzten dreizehn Wochen 
vor Eintritt der Benachteiligung erzielt hat oder 
das ihr bei Bestehen eines Heimarbeitsgesamtver­
trages o'der eines Heimarbeitstarifes gebührt 
hätte. ' 

§ 30. Wer Heimarbeit vergibt, hat in den 
Ausgabe-, Ablieferungs- oder Auszahlungsräu­
men einen Abdruck dieses Bundesgesetzes an 
geeigneter, für die Heimarbeiterin leicht zugäng­
licher Stelle zur Einsichtnahme auf;zulegen. 

ABSCHNITT VI. 

Geineinsame Vorschriften und Schluß­
bestimmungen. 

übe r t rag u n g, P f ä n cl u n gun d V e r­
p f ä n dun g von Lei s tun gen. 

§ 31. Die Ansprüche auf Leistungen nach den 
Vorschriften des § 26 können rechtswirksam 
nur zur Deckung von gesetzlichen Unterhidtsan­
sprüchen gegen den Anspruchsberechtigten mit 
der Beschränkung übertragen, gepfändet oder 
verpfändet werden, daß diesem die Hälfte der 
Leistungen' freibleiben muß. 

Lei s tun gen der So z i a I ver sie he-
ru ng.' 

§ 32. Dienstnehmerinnen, die in der nach 
den Bestimmungen des Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgeseezes geregelten Krankenversiche­
rung versichert sinQ, haben nach Maßgabe der 
Bestimmungen des Zweiten Teiles des bezeich­
neten Bundesgesetzes Anspruch auf Hebammen­
beistand, erforderlichenfalls ärztlichen Beistand, 
Heilmittel und Heilbehelfe, ~flege i.n einer 
Krankenanstalt (auch in einem Entbindungs­
heim), Wochengeld, Stillgdd und Entbindungs­
beitrag. Diens.tnehmerinnen, die in der nach den 
Bestimmungen des Bundesange'Stellten-Kranken­
versicherungsgesetzes 1937, BGBl. Nr. 94, ge­
regelten Krankenversicherung versichert sind, 
haben nach Maßgabe der Bestimmungen des be­
zeichneten Bundesgesetzes Anspruch auf ärzt­
liche (geburtsärztliche) Hilfe, Versorgung mit 
d~n notwendigen Heilmitteln und sonstigen 
Heilbehelfen, Hebammenbeistand und Wöch­
nerinnenun terstützung. 

Er s atz lei s tun g des B u n <;l e, s. 

§ 33. Der Bund~ hat den Krankenkassen den 
Aufwand an Sonderunterstützung J§ 26) zu er­
&etzen. 

B e hör den z u s t ä n d i g k e i tun d V e r­
f a h ren s vor s ehr i f t e n. 

§ 34. (1) Die nad1 diesem Bundesgesetz den 
Arbeitsinspektoraten zustehenden Aufgaben und 
Befugnisse sind in den vom Wirkungsbereich 
der Arbeitsinspektion ausgenommenen Betrieben 
von den zur Wahrnehmung des Dienstnehmer­
schutzes sonst berufenen Behörden wahrzu­
nehmen. 

(2) Für di~ Durchführung der nach den Vor­
schriften dieses Bundesgesetzes . der Arbeitsin­
spektion übertragenen Aufgaben und Befugnisse 
gelten die Vorschriften des Arbeitsinspektions­
gesetzes 1956. 

(:~) über Berufungen gegen Bescheide der 
Arbeitsinspektorate gemäß §§ 4 Abs. 4 und 5, 
6 Abs. 3, 7 Abs. 3 und 29 Abs. 2 entscheidet das 
Bundesministerium für soziale V,erwaltung. 

§ 35. Fiir die dem AI'beitsinspektio~sgesetz 
1956 unterliegenden Betriebe ist zuständige Ver­
waltungsbehörde im Sinne der §§ 5 Abs. 5 und 9 
Abs. 4 dann, wenn die Anlage einer Genehmi­
gung bedarf, die' GenehmigungsbehÖrde, anson-, 
sten die Bezirksverwaltungsbehörde; ist jedoch 
die Genehmigungsbehör,de eine im selbständigen 
Wirkungsbereich des Landes tätig werdende 
Landesbehörde, so ist zuständige Behörde der 
Landeshauptmann. Für Betriebe, die der berg­
behördlichen Aufsicht unterstehen, ist zustän­
dige Behörde die Berghauptmann'schaft, für die 
dem Verkehrs-Al'beitsinspektionsgesetz, BGBl. 
Nr. 99/1952, unterliegenden Betriebe das Bun­
desministerium für Verkehr und Elektrizitäts­
wirtschaft, für die Privathaushalte die Bezirks­
verwal tungsbehörde. 

S t r a Lb e s tim m u n gen. 

')§ 36. (1) Dienstgeber und deren Bevollmäch­
tigte, die den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
oder den auf Grund dies,es Bundesgesetz.es er­
lassenen Verordnungen ,zuwiderhandeln, wer" 
den, sofern die Tat nam anderen Vorsmriften 
nicht einer strengeren Strafe unterliegt, von der 
Bezirksvcrw~ltungsbehörde, im Bergbau von der 
Bcrghauptmannsmaft, mit einer Geldstrafe bis 
zu 6000 S oder mit Arrest bis zu sechs Women 
bestraft. Beide Strafen köllllen auch nebenein­
ander verhängt wer~en. 

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die 
Zuwiderhandlung vom Organ ,einer Gebietskör­
perschaft begangen wurde. Besteht bei einer Be­
zirksverwaltungsbehörde der Verdacht einer 
Zuwiderhandlung durm ein solches Organ, so 
hat sie, wenn es sich um ein Organ des Bundes 
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oder eines Landes handelt, eine Anzeige an das 
oberste Organ, dem das der Zuwiderhandlung 
verdächtige Organ untersteht (Art. 4.0 Abs. 1 
erster Satz des B.-VG. in der Fassung von 1929); 
in allen anderen Fällen aber eine Anzeige an die 
Aufsichtsbehörde, zu erstatten. 

Weitergeltung von Vorschriften. 

,§ 37. Bestimmungen in Kollektivverträgen 
und Arbeitsordnungen, die den DieIJ.stnehme­
rinnen vor und nach ihrer Entbindung einen 
weitergehenden SchlUtz als dieses Bundesgesetz 
gewähren, werden durch die Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes nicht· berührt. 

übe r g a n g s vor s c h r i f t e n. 

§ 38. über die im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens dieses Bundesgesetzes bei den Arbeits­
ämtern anhängigen Anträge auf Zulassung einer 
Ausnahme vom Kündigungsverbot . haben die 
Arbeitsämter nach den bis zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Vorschriften zu entscheiden. 

Au ß e r k r af t se tzu n g' v (, n V 0 r­
sc h r i f t e n. 

§ 39. Alle den Gegenstand ·dieses Bundesge­
setzes betreffenden reichsrechtlichen Vorschriften 
treten außer Kraft. Inshesondere vedieren ihre 
Wirksamkeit däs Gesetz zum Schutze der er­
werbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz) vom 
17. Mai 1942, Deutsches RGBl. I, S. 321, und 
die· Ausführungsverordnung zum Gesetz zum 
Schutze der erwerbstätigen. Mutter (Mutter­
schutzgesetz) vom 17. Mai 1942, Deutsches 
RGBl. I, S. 324. 

I n k r a f t' t r e t e nun d Voll z i e h u n g. 

§ 40. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Beginn 
des zweiten auf seine Kundmachung folgenden' 
Monats in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

1. soweit dieses Bundesgesetz auf die im § 17 
fit. abis d bezeichneten Dienstverhältnisse An­
wendung findet, das Bundeskal1lzleramt im Ein­
vernehmen mit den beteiligten Bundesministe­
nen; 

2. soweit dieses Bundesgesetz äuf die im § 17 
fit. e bezeichneten Dienstverhältnisse Anwen­
dung findet, die Landesregierungen; soweit­
jedoch nach dem Lehrer-Dienstrechts-Kompe­
tenzgesetz, BGBl. Nr. 88/1948, dem Bund' Auf~ 
gaben der Vollziehung zustehen, obliegt diese 
dem Bundesministerium für Unterricht im Ein­
vernehmen mit dem Bundeskanzleramt; 

3. soweit dieses Bundesgesetz auf die in den 
Ziffern 1 und 2nicht näher bezeichneten Dienst­
verhältnisse Anwendung findet, das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung im Einver­
nehmen mit den beteiligten Bundesministerien~ 
soweit es sich um· Betriebe handelt, die der berg­
behördlichen Aufsicht unterstehen, das Bundes­
ministerium für Handel und Wiederaufbau, so­
weit es sich um Betriebe handelt, die dem Ver­
kehrs-Arbeitsinspektionsgesetz unterliegen, das 
13undesministe,rium für Verkehr und ElektriZI­
tätswirtschaft, und zwar jedes dieser Bundes­
ministerien im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung und den 
allenfalls sonst noch beteiligten Bundesministe­
nen. 
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Erläuternde B~merkungen. 

Auf dem Gebiete des sozialpolitisdlen' Schutzes 
der werdenden Mutter und der Mutter nach der 
Entbindung gelten auf Grund des Rechts,-über­
leitungsgesetzes:, StGBl. Nr.6/1945, derzeit im 
wesentlichen nom die Vorschriften des reichs­
deutschen Ges,etzes vom 17. Mai 1942 zum 
Schutze der erwerbstätigen Mutter (Mutter­
schut2)gesetz), DRGBI I S. 321, und der Ausfüh­
rungsverordnung hiezu, DRGBt I S. 324. Ledig­
Ijch für Dienstnehmerinnen in der Land- und 
Foru,twirtschaft ist eine NeuregeIung durch das 
Landartbeitsgesetz, ,BGB1.Nr. 148/1948, g~trof­
fen worden. 

; 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf soll 
der Schutz der unsdbständig beschäftigten Frauen 
vor und nach der Entbindung· auf eine ö~ter­
reichisdte Rechtsgrundlage . gestellt werden. Die 
Neuregelung übernimmt dabei z:um Teil das gel­
tende Recht, berücksidltigt aber auch das inter­
nationale übereinkommen (Nr. 103) über den 
Muttersdtutz und die seit der Einführung des 
vorerwähnten' Mutterschutzgesetzes in österreich 
eingetretene sozialpolitische Entwicklung. Die 
wesentlichen Änderungen der vorliegenden Re­
gelung hestehen in folgendem: Der Geltunrgs­
bereich der Regelung er5treckt sich nunmehr auch 
auf in privaten 'Haushalten beschäftigte Dienst­
nehmerinnen, die bisher vom Geltungsbereich 
des Gesetzes ausgenommen waren, wobei aller­
dings hinsichtlich der Anwe"ndung des Kündi­
gungsschutzes auf die Besonderheiten des Dienst­
verhältnisses Rüd!:sicht genommen wird und im 
Zus'ammenhang damit zur Sicherung des Lebens­
unterhaltes während der Zeit vor der Entbin­
dung eine Sonderunterstützung vorgesehen ist; 
es entfällt die unterschiedliche Behandlung von 
Ausländerinnen gegenüber österreidterinnen; 
der Kündigungs-und Entlassungssdtutz wird 
klarergefaßt und erweitert, indem die Gründe, 
aus denen das Dienstverhältnis. aufgelöst werden 
kann, im Gesetz erschöpfendauf.gezählt sind und 
die Auflösung des Dienstverhältnisses, im Falle 
der Kündigung der vorherigen Zustimmung des 
Einigungsamtes bedarf; nach Ablauf der Schutz­
frist soll ein Karenzurlaub . beansprucht werden 
können. 

Im besonderen wird zu den einzelnen Bestim­
mungen des Entwurfes folgendes bemerkt: 

Zu Abschnitt I (Geltungsbereich). 
§§ 1 und 2: 

Der Ge:ltungsbereich des Gesetzes erstreckt s~ch 
sowohl auf Frauen, die in der Privatwinschaft 
tätig sind, als auch mit gewissen Aus·nahmen auf 
jene Frauen,d,ie bei einer Gebietskörpersdtaft 
in einern öffentlich-rechtlichen oder privatrecht­
lichen DieniStverhält~is stehen. Auf Frauen, die 
bei GebietskörperiSchaften beschäftigt sind,. findet 
das Gesetz nur insoweit Anwendung, als die 
Regelung ihres Dienstrechtes in odie Kompetenz 
des Bundes fällt. Diese Kompetenz ist nicht ge­
geben bei Dienrstnehmerinnen eines Landes, eines 
Gemeinde.verbandes oder einer Gemeinde, die in 
einern öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis ste- . 
hen oder in einern privatrechtli'chen Dienstver­
hältnis stehen un;d behördliche Aufgaben zu 
besorgen haben. Aus verfassungsre·chtlichen Grün­
den mußten diese Dienstnehmergruppen (Abs.2 
lit. bund c) vom Geltungsbereich des Gesetzes 
ausgenommen werden. Es wird erwartet, daß im 
Wege der Landesgesetzgebung . für diese Dienst­
nehmerinnen eine dem Mutterschutzgesetz ent­
sprechende Regelung getroffen wird. 

Ausgenommen vom Geltungsbereich des Ge­
setzes sind auch jene Frauen, deren Dienstver­
hältnis durch eine Landarbeitsordnung geregelt 
wi,rd. Frauen jedoch, ·die in Sägen, Harzverarbei­
tungsstätten, Mühlen und Molkereien beschäftigt 
sind, welche von land- und forstwirtsd'laftlichen 
ErwerbS'- und Wirtschaftsgenossensdtaften betrie­
ben werden, sofern in diesen Betrieben dauernd 
mehr als fünf Dienstnehmer bes1chäftigt sind, 
faUen - da deren Dienstrecht nicht durch- eine 
Landarbeitsordnung geregelt wird - unter den 
Gdtungsbereich der vorliegenden Regelung. 

Für Dienstnehmerinnen hei Gebietskörper­
sch,aften, die unter den Geltungshereich dieses 
Bundesgesetzes fallep., ist im Hinblick auf die 
besondere Art des Dienstverhältnisses eine Re­
gelung erforderlich, die von der für Dienstneh­
mer in der Privatwirtsichaft abweicht. Diese ist 
im . Abschni tt III getroffen. Unter die. Regelung 
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des AhschnittC~ III fallen nicht nur Frauen, die der" Schutzfrist von sechs Wochen vor der Ent· 
in der Hoheits· oder sopsügen Verwaltung bindung zur Arbeit nicht herangezogen werden 
der Gebietskörperschaften tätig sind, son· darf, wenn durch ein Zeugnis eines Arl5eits­
dem auch Frauen, die In Betrieben von inspektionsarztes oder eines Amtsarztes nach­
Gebietskörperschaften, wie zum Beispiel gewiesen wird, daß Leben oder Gesundheit von 
in der Staatsdruckerei, bei den Bundesbahnen, Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäf· 
in den Salinen oder den Bundestheatel'Il, tigung gefährdet wäre . 

. be~chäftigt . sind oder die in einem Arbeitsver- . Was die Beschäftigungsvel'bote . nach § 4 an-
hältnis zu einer Stiftung, An·stalt oder einem langt, bestimmt der Entwurf ill?- allgemeinen, 
Fonds stehen, wenn diese von einer Gebietskör- daß werdende Mütter mit schweren und gesund­
pens,chaft verwaltet werdm. Die Regelung des heitsschädlichenArbelten nicht b~schäftigt wer­
Abschnittes III gilt jedoch nicht für Frauen, die den dürfen. Die gegebene Aufzählung der ver. 
in einem Dienstvef1hä'ltnis zu einem verstaatlich- hotenen Arbeiten ist hur eine bei~pieI-<;weise. Als 
ten Betrieb stehen, für diese Frauen gilt vielmehr Berufskrankheiten im Sinne der 'Vorschrift des 
die Regehing d~s Absch~~ttes 11. .... § 4 Abs. 2 lit. c sind die in der Anlage 1. zum 

Das G:.set~ gilt auch fur ~ra:u~n, die. In e1r:em Allgemeinen Sozialversicherungsges~tz, BGBl. 
Lehrverhakms stehen, sowie fur Helmarbelte- Nr. 189/1955, angeführten ~rank11elten zu ver­
rinnen und in privaten Haushalten beschäftigte. stehen. Als Gerät im Sinne der lit. ei,st auch 
Dienstnehmerinnen (Haus-gehilfinnen, Bediene- eine mit' dem Fuß zu bedienend~ Bodenbürste 
rinnen, Wä~cherinneri und ähnliche Dienstneh- anzusehen. Das Verbot der Beschäftigung auf 
merinnen). Soweit für ...die beiden letztgenannten Beförderungsmitteln nach Ablauf des dritten 
Pe~sone~gruppen. im Hin:~.lick.auf die B.esonder- Monats der Schwangerschaf7 (lit. p) bezieht sich 
helten ~hrer Dlenstverhaltmss·e Abweichungen sowohl auf Beförderungsmittel für den Pedb­
von der für die Dienstnehmerinnen in. der übri- nenverkehr aIs. auch auf solche für die Beför­
gen PrivatwirtS'Chaftgettoffenen Regelung not- derung von Gütern. Soweit es sich um Dienst­
wendig sind, wurden diese inden Abschnitten IV nehmerinnen in privaten Haushalten handelt, 
beziehungsweise V getroffen. kommen für diese insbesondere die im § 4 Abs. 2 

Hinsichtlich des Geltungsbereiches macht das unter Et. a und e genannten Beschäftigungsver­
Gesetz .keinen Unterschied zwischen österrei- bote in Betracht. Es wird jedoch hei der Anwen­
cherinnen und Ausländerinnen. dung -dieser Vor~chriften nicht der gteiche Maß-

Die Schutzvorschriften diesles Gesetzes wer-den stab anzuwenden sein wie für die Arbeit in 
frühest~ns ab ~em Zei~punkt wirksam,. der für gewerblichen Betrieben; dies deshalb, weil die 
den DIenstantritt vereInbart wurde, mcht aber Heranziehung zu solchen Arbeiten im Haushalt 
sdlon ab dem Zeitpunkt, in dem zwischen Dienst- im Gegensatz zur Arbeit in einem Betrieb in der 
geber und Dienstnehmerin eine Verabredung Regel kurzfristig sein und mit anderen Arbeiten 
über ·einen erst zu einem späteren Zeitpunkt abwechseln wird. Zu den im § 4 Abs. 3 genann­
erfolgenden Dienstantritt getroffen wird, Das ten Arbeiten gehören unter anderem Arbeiten 
Recht auf Rücktritt vom Dienstvertrag nach den auf Gerüsten, Leitern und auf erhöhten Stand­
geltenden arbeitsrechtlichen Vorschriften wird plätzen. Ergiebt S'ich ein Zweifel darüher, ob eine 
durch die Vorschriften dieses Bundesgesetzes Arbeit a'ls schwer oder schädlich für eine wer­
i~ber den Kündigungsschutz nicht berührt. dende Mutter· anzusehen ist, entscheidet das 

Zu Abschnitt 11 (Allgemejne Bestimmungen). 
. . 

§§ 3 und 4 (Beschäftigungsverbote für werdende 
Mütter): 

Die inden' §§ 3 un-d 4 enthaltenen Beschäf­
tigungsverbote sind zum Teil aUgemeiner Natur, 
das heißt, sie gelten füraHe werdenden Mütter, 
zum Teil individueller Natur. Die atlgemeinen 
Beschäftigungsverbote beinhalten einerseits das 
Vel'bot der Beschäftigung mit schweren und 
gefährlichen Arbeiten (§ 4), anderseits legen -sie 
fest, daß die Frauen sechs Wochen vor der Ent­
bindung nicht be&chäftigt werden dürfen (§ 3 
Abs .. 1). Für die Sicherstellung des Lebensunter­
haltes der werdenden Mutter während dies,er 
,sech-s Wochen ist durch die Vorschriften des All­
gemeinen Sozialversicherungsgese'tzes über das 
Wochengeld Vorsorge getroffen. Ein individuelles 
Beschäftigungsverbot (§ 3 Abs. 3) besteht ,inso­
fern, a.Ls die werdende Mutter auch schon vor 

Arbeitsinspektorat hierüber. Bei ·den im Abs. 5 
angeführten Arbeiten hingegen bleibt es im all­
-gemeinen der Beurteilung der werden·den Mu,tter . 
überlassen, ob sie diese Arbeiten . leisten kann; 
sie kann jedoch verlangen, daß das Arbeitsinspek­
torat entscheidet, ob sie diese Arbeiten ohne 
Gefahr für ihre Gesun'dheit und die des wer­
denden Kindes leisten' kann. Dies wird insbeson· 
dere dann ,der Fall sein, wenn darüber zwischen 
der werdenden M~tter und dem Dienstgeber eine 
unters.chiedliche Auffassung besteht. Darüber hin­
aus kann a:ber das Arbeitsinspektorat auch von 
Amts wegen tätig werden. 

Zu einem Arbeitsplatzwechsel, der auf Grund 
eines Beschäftigungsverbotes fü·r wel'dende Müt­
ter für die Dauer der Schwa.ngerschaft durch­
geführt wird, bedarf es nicht der Zustimmung 
des Be-triebsrates gemäß § 14 Abs. 1 Ziffer 6 des 
Betrie:bsrätegesetzes, da es sich nicht um eine 
dauernde Binreihung auf einen anderen Arbeits-
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platz handelt. Hinsi'chtlich der Weiterzahlung 
des Entgelts gilt die Vorschrift des § 14. 

Nach § 3 Abs. 4 haben werdende Mütter: dem 
Dienstgetber ihre Schwangerschaft möglichst baJ.d 
nach dem Zeitpunkt, in dem ihnen ihr Zustand' 
bekanntgeworden i"'t, mitzuteilen. An die 
Nichteinhaltung der. MeJ.depflicht sind, so wie 
nach der gegenwärtigen Rechtslage, keine Straf­
folgen geknüpft. Bei Unterlassung der Mddung 
ist jedoch der Dienstgeber für körperliche 
Schäden, die die werdmde Mutter dadurch er­
leidet, .daß sie zu Arbeiten herangezogen wi'rd, 
die ansohsten für sie verboten wären, nicht haft­
bar. Außerdem legt die angeführte Bestimmung 
die Verpflichtung der Frau . fest, vier Wochen 
vor Beginn der se'chs,wöchjgen Schutzfrist vor 
der Enrbi.nrdung den Dienstgeber auf den Begilnn 
dieser Frist hinzuweisen. Hiedurch soll es dem 
DienSitgeber ermöglicht wenden, rechtzeitig die 
für den Ausfall der Arbeitskraft erforderlichen 
Vorke'hrungen .im Betrieb zu treffen. Die 
Dienstnehmerin hat auf Verlangen des Dienst­
ge.bers durch eine ka\Ssenärztliche Bescheinigung 
das Bestehen der Schwangerschaft und den Zeit­
punkt der voraussichtlichen Entbindung nadl­
zuweiselfi. Wenn der Dienstgeher außer dieser 
Bes,cheinigung noch einen weiteren Nachweis 
verlangt, so hat er di'e Kosten hiefür zu tragen. 

§ 5 (Beschäftigungsverbote nadl der Entbin­
. dung): 

Die vorgesehene Regelung beinhaltet das aH­
gemeine Beschäftigungsvertbot, wonach Frauen 
sechs Wochen nach der Entbindung nicht be­
~chäftigt werden dürfen. Dieser Zeitraum e'rhöht 
sich auf acht Wochen, wenn die Frau das Kind 
selbst stillt, und auf Zwölf Wochen bei Früh­
geburten, wenn die Frau das Kind selbst stiBt 
(Abs. 1). über das. V orli1egen einer Frühgeburt 
entscheidet der Arzt. Nach Ablauf der ange­
führten Zeiträume besteht ein allgemeines Be­
schäftigungsverbot in der Richtung, daß die 
Frauen zu gew,issen schweren und schädlichen 

. Arbeiten nicht herangezogen' werden dürfen 
(Ahs. 3). Ist auf Grund dieser Beschäftigungs­
verbote ein Arbeitspla tzwechsel notwendig, so 
gilt hinsichtlich der Entlohnung die Regelung 
des § 14. 

Neben diesem allgemeinen Beschäftigungs­
verbot ist festgelegt, daß iin Einzelfalle Frauen 
nach der Entbindung da.nn nicht beschäftigt 
werden dürfen, wenn sie nach ärztlichem· Zeug­
nis nicht arbeitsfähig sind (Abs. 2). Ist die 
Arbeitsunfähigkeit in einer Erkrankung be­
gründet, so ist, soweit die jeweils geltenden 
gesetzlichen oder vertraglichen Vorsch.riften dies 
vorsehen, der Anspruch auf Fortzahlung des 
Entgelts oder auf Bezug des Krankengeldes ge­
geben. AllenfaJ!ls kommt auch der Bezug einer 
Rente wegen vorÜ'be.l'ge'hender Invalidität oder 
wegen Berufsunfähigkeit in Betracht. 

ht die F,rau nur vermindert leistungsfähig,so 
kann das Arbeitsin$pektorat dem Dienstgeber 
die erforderlichen Maßnahmen hinsi,chtlich ihrer 
VerwendlUng auftragen (Abs. 4); es kann aUen- . 
falls anordnen, daß· der Arbeitsplatz zu wechseln 
j'st, daß längere Ruhepausen einzuhalten· sind 
oder daß die Fuu nur während einer verkürzten 
täglichen Arbeitszeit arbeiten darf. Kommt der 
Dienstgeher diesem Auftra·g nicht nach, so hat 
die zuständige Ve.rwaltungsbehörde auf Antrag 
des Arbeitsinspektorates bescheidmäßig hierüber 
abzusprechen. Himichtlich der Entgdtzahlung in 
solchen Fällen gelten die Vors·chriften des § 14. 

§ 6 (Verbot der Nachtarbeit): 

Das Nachtarbeitsve,rbot für werdende und 
stillende Mütter ist, ebenso wie im derzeit gel­
tenden Recht, auch im vorLiegenden Entwurf 
festgelegt. Das Gesetz sieht in zwei FäHen einen 
späteren Beginn der Nachtruhe vor, um den be­
sonderen Verhältnissen gewisser Betriebe Rech­
nung zu tragen. Für die im Abs. 2 angeführten 
Beschäftigungen wurde der Beginn der Nacht­
ruhe generell mit zweiundzwanzig Uhr fest­
gesetzt. über zweiundzwanzig Uhr hinaus, und 
zw.ar bis dreiundzwanzig Uhr, kann im Einzel­
fal~ die Besd1äftigung von F,rauen in den im 
Abs. 3 genannten Betrieben durch das Arbeits~ 

. inspektol'1at genehmigt werden, jedochnEr dann, 
wenn dies aus betrieblichen Gründen notwendig 
ist und es der Gesundheitszustand der Frau er­
laubt. Eine Beschäftigung bis zweiundzwanz.ig 
Uhr beziehungsweise dreiundzwanzig Uhr kann 
nur dann Pla·tz greifen, wenn sichergesteHt ist, 
daß sich daran eine m~ndestens elfstündige un­
unterbrochene Ruhezeit anschUeßt. Der in den 
Abs. 2 und 3 vorgesehene spätere Beginn der 
Nachtruhe für Beschäftigte bei Musikauffüh­
rungen, Theatervorstdlungen, öffentlichen 
Schaustellungen, Darbietungen, Lustbarkeiten 
und Filmaufnahmen bezieht sich nur auf das 
küns·t!erische Personal und nicht auch auf Per­
sonen, die nur mittelbar bei solchen 'Veranstal­
tungen oder Filmaufnahmen beschäftigt sind, 
wie zum Beisp.iel Garderobie:rinnen, Büro­
personal usw. Das Bundesgesetz über die Be­
schäftigUlng von Kindern'llnd Jugendlichen, 
BGBL Nr. 146/1948, enthält im § 17 Abs. 2 
bis 4 Vorschriften über die Ausnahmen von der 
Nachtruhe, die weniger weitgehend sind als die 
nach den Abs. 2 und 3 des § 6 dieses Bundes­
gesetzes zugelassenen Ausnahmen. Vor Anwen­
dung de,r Vorschriften der Abs. 2 und 3 wird 
deshalb, wenn es sich um Jugendlrche handelt, 
jeweils zu prüfen sein, ob einer solchen Anwen­
dung die V ors~hriften des J ugendibeschäftigungs­
gesetzes nicht entgegenstehen. 

§ 7 (Verbot der Sonn- und Feiertagsa,rbeit): 

Auch nach der biSlherigen Rechtslage ist die 
Beschäftigung werdender und sti1lender Mütter 
an Sonnt:IJgen und an geset:d!ichen Feiertagen 

197 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 18

www.parlament.gv.at



13 

verboten und die MÖg'lichkeit von Ausnahmen sind demnach z.u entlohnen. Der Anspruch auf 
vorgesehen. ,Der vorliegende Entwurf hält an Stillpausen ist nicht a8hängig von der Dauer des 
dem g,rundsätzlichen Verbot der Sonn- und Bezuges des Stillgeldes nach den Vorschriften der 
Feiertag,sarbeit' fest, trifft jedoch für die Aus- gesetzlichen Krankenversicherung~ Der Anspruch 
nahmen vom Verbot der SOllll1J_ und Feiertags-' auf Stillpausen ist also auch dann gegeben, wenn' 
arbeit eine von der bisherigen Rechtslage die Frau nach Ablauf der Zeit, während der ihr 
abwöichende Regelung, die einerseits auf das be-, S~illgeld gebührt, das Kind weiterstillk Die Tat­
sondere Schutzbedürfnis der werdenden und sache des StiHens ist über Verlangen des Dienst­
stiHenden Mütter, anderseits auf die betrieb- gebers von der Dienstnehmerin nachzuweisen. 
lichen Erfordernisse Be-dlacht nimmt. Das Gesetz 
sieht zweierlei Arte'n von Ausnahmen vor, 
nämlich solche von Gesetzes wegen (Abs. 2) und 
solche, die auf Antrag vom Arbeitsinspektorat 
genehmigt werden können (Abs. 3). Soweit es 
sich bei den Ausnahmeru nach Abs. 2 lit. a um 
künstlerische Veranstalhungen oder Filmauf­
nahmen handdt, gilt die Ausnahme, so wie die 
Ausnahme vom Verbot der Nachtarbeit, nur 
für das künstlerische Personal. Die AusnahI11,e­
möglichkeit nach Abs. 2 lit. b wird Platz greifen, 
wenn ein wöchentlicher Ruheta:g für den ganzen 
Betrieb . als Ersatz für die Arbeit am Sonntag 
gewährt wird. Das Bundesgesetz über die Be­
schäftilgU'ng von K,indern u~d Jugendlichen, 
BGBI. Nr. 146/1948, enthält im § 18 Abs. 2 
Vorschriften über Ausna'hmen von der Sonn­
und Feiertagsruhe, die weniger weitgehend sind 
als 'die nach den Abs. 2 und 3 des § 7 dieses 
Bundesgesetzes. Vor Anwendung der Vorschrif­
ten der Albs. 2 und 3 wird d'eshalb, wenn es sid1 
um Jugendliche handelt, jeweils zu prüfen sein, 
ob einer sold1en Anwendung die Vorschriften 
des Jugendbeschäftigungsges€tzes nicht entgegen­
stehen. 

§ 8~ (Verbot der Mehrarbeit): 

Diese Vorschrift legt fest, daß werdende Ul1'd 
stillende Mütter wie bisher nicht zu Mehrarbeit 
herangezogen werden dürfen" Als oberste Grenze 
ist für Jugendlid1e eine wöd1entliche Arbeitszeit 
von vierundvierzig Stunden und für Erwachsene 
eine solche von achtundvierzig Stunden vo'r­
gesehen. 

§ 9 (Stillzeit) : 
• 

Der stillenden Mutter ist über ihr Verlangen 
die zum Stj;]]en -des Kindes erforderliche Zeit 
freizugeben, Die im Entwurf festgelegten StiH­
zeiten sind Mindestzeiten, auf .die die stillende 
Mutter Anspruch hat. Bei der Festlegung der 
Stillzeiten im Einz·eIfall ist sO'wohl den ErfO'rder­
niss'en der Mutter und des Kindes als auch den 
betrieblichen' Belangen Rechnung zu tragen, WO'­
bei aber, den Grundsätzen des Mutterschutzes 
entsprechend, den Interessen von Mutter und 
Kind der Vorrang. gebührt. Das Arbeitsinspek­
torat kann im Bedarfsfalle dem Dienstgeber eine 
andere Verteilung -der Stillzeiten auftragen. Wird 
diesem Auftrag nicht nachgekommen, sO' hat die 
~uständige VerwaItungsbehörde über Antrag des 
Arbeitsinspektorates hescheidmäßig abzusprechen. 
Die Stillzeiten_ rechnen auf die Arbeitszeit und 

§ 10 (Kündigungssd1Utz): 

Durch diese Vorschriften wird den Frauen 
während der Schwangerschaft und nach der: Ent­
bindung ein weitgehender Schutz gegen die Auf­
lösung des Dienstverhältnisses ge'währt. Im Sinne 
der österreichischen arbeitsrechtlichen Termino­
logie' wird zwischen Kündigung und Entlassung 
unterschieden. Die Kündigung ist nur aus den im 
Gesetz erschöpfend aufgezählten Gründen und, 
a'bgesehen vO'n der Regelung -des Abs. 3 -letzter 
Satz Und des Abs. 6, nur nach vorheriger' Zu­
stimmung des Einigungsamtes zulässig. 'Voraus­
setzung für das Wirksamwerden des Kündigungs­
schutzes ist es, daß -die Frau dem Dienstgeber 
gemäß der ihr nach § 3 Abs. 4 obliegenden Ver­
pflichtung Mitteilung' über ihren Zustand ge­
macht hat. Aber auch dann, wenn die Frau dieser 
Verpflichtung nicht nachgekO'mmen ist, kinn sie 
noch in den Genuß des Kündigungss'chutzes ge­
langen, wenn sie innerhalb von fünf Ar,beitstagen 
nach Ausspruch der Kündigung -die Schwanger­
schaft beziehungsweise die Entbindung einwen­
det. Bei Berechnung der vorstehenden Fristen 
wir-d nach . den Vorschriften des Altlgemeinen 
Verwal tungsverfahrensgesetzes vorzugehen seiri. 
Das Verbot der Kündigung gilt während der 
ganzen Dauer der Schwangerschaft und bis zum 
Ablauf von vier Monaten nach der Enubindung, 
soweiT nicht für Personen, die in privaten Haus­
hahen beschäftigt sind, eine besondere Regelung 
getroffen ist. Die vorgesehene Regelung schließt 
auch aus, daß eine Kündigung während der Dauer 
des Schutzes für -den Zeitpunkt nach A'blauf des­
selben ausgesprochen wird. Dies entspricht ~uch 
der bjsher~gen Rechtsprechung. Der Kündigungs­
schutz kommt bei zeitlich befristeten Dienstver­
hältnissen nicht zur Anwendung, da deren Be­
endigung keiner Kündigung bedarf. Das gleiche 
gilt auch tür Dienstverhältnisse auf Probe wegen 
des mit der Vereinbarung einer Probezeit ange­
strebten Zweckes. Di~ -zeitliche Dauer des Kün­
digungsschutzes bei Karenzurlaub ist 1m § 15 
besonders geregelt. 

über den Antrag auf Ausnahmen vom Kün­
digungssmutz entscheiden nicht mehr wie bisher 
die Arbeitsämter, sondern -die Einigungsämter. 
Für die übertragung dieser Aufgaben an die 
Einigungsämter ist vor allem die über!1egung 
maßgebend, daß diese auch den Kündigungs­
schutz nach dem Betrie'bsrätegesetz und nach -dem 
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Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz wahrzunehmen ha­
ben. Bei der Beurteilung, ob einer der im Gesetz 
angeführten 'Kündigungsgründe ,gegeben ist, 
wird im allgemeinen im Hinhlidt auf das beson­
dere Schutzhedürfnis der dem Kündigungsschutz 
unterliegenden Frauen ein strenger Maßstab an­
zulegen sein. Das Verfahren vor dem Einigungs­
amt richtet sich nach den Vorschriften des All­
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die 
Entscheidung ist endgültig. Sie kann daher im 
ordentlichen InstanzenzU'g nicht angefochten 
werden; jedoch kann sie, 4a die Einigungsämter 
nicht den Charakter einer Behörde gemäß Ar­
tikel133 des Bundes-Verfassungsgesetzes 1929 
besitzen, durch Beschwerde heim Verwaltungs­
gerichts'hof angefochten werden. 

Im Hinblidt darauf, daß das ßini,gungsamt bei 
Erteilung der Zustimmung zur Kündigung im 
Falle einer Stillegung des Betriebes nicht heur­
teilen kann, ob es sich um eine dauernde oder nur 
um eine vorübergehende Stillegung handelt, und 
die Ausnahme vom Kündigungsschutz wegen 
StiIlegung des Betriebes 'nur für den' Fall der 
dauernden Betriebsstillegung gedacht ist, be­
stimmt das Gesetz (§ 10 Abs. 4), daß die Kündi­
gung als rechtsunwirksam anzusehen ist, wenn 
der Betrieb his Zum Ahlaitf von vier Monaten 
nach der Entbindung der Dienstnehmerin wieder 
arbeitet. Dies gilt sowohl in dem Fall der Kündi­
gung mit Zustimmung des Einigungsamtes als 
auch in dem FaU, ,in dem die Kündigung ohne 
Zustimmung des Einigungsamtes ausgesprochen 
werden konnte. Voraussetzung für das Rechts­
unwirksamwerden der Kündigung ist jedoch, daß 
die Dienstnehmerin beim Dienstgeber ihre Wie­
dereinstellung verlangt und diesen Antrag iimer­
halb vo"n zwei Monaten nach Wiederaufnahme der 
Tätigkeit des Betriebes stellt; Läuft die zwei­
monatige Frist Zur AntragsteIlung innerhalb der 
Frist ab, während der die Frau vor und nach der 
Entbindung zur Arbeit nicht zugelassen werden 
darf (Schutzfrist), so hat sie den Antrag auf 
Wiedereinstellung auch während des Laufes der 
Schutzfrist zu stellen, um die Antragsfrist zu 
wahren. Gleichzeitig mit der Antragstellun,g hat 
die Dienstnehmerin sich beim Dienstgeber zur 
Wiederaufnahme der Arbeit zu melden. Fäillt der 
Zeitpunkt der Antragstellung in die Schutzfrist 
oder nimmt die Dienstnehmerineinen Karenz­
urlaub in Anspruch, so hat sie dies dem Dienst­
geber mitzuteilen. In ,diesen Fällen ist die Dienst­
nehmerin nach Ablauf der Schutzfrist beziehungs­
weise des Karenzurlaubes vom Dienstgeber wie­
der zu beschäftigen. Der Eintritt der Rechtsun­
wirksamkeit ,der Kündigung hat nicht zur Folge, 
daß das Entgelt für die Zeit der Stillegung des 
Betriebes, während ,der die Frau gekündigt war, 
nachzuzahlen ist. Der Entgeltanspruch besteht 
erst wieder ab dem Zeitpunkt, von dem an die 
Frau zu beschäftigen ist. 

Außer dem Mutterschutzgesetz enthalten auch 
das Betriebsrätegesetz in den §§ 18 und 25 und 
das Invalideneinstellungsgesetz im ,§ 8 Vorschrif­
ten, welche die Auflösung des Dienstverhält­
nisses heschränken. Da ,das Mutterschutzgesetz 
keine Bestimmungen- enthält über die Abgren­
zung seiner Kündigungsschutzvorschriften gegen­
über den Kündigungsschutzvorschriften der bei­
denvorgenanuten Gesetze, ergibt sich, daß diese 
Vorschriften nebeneinander gelten. Daraus folgt, 
daß zur Kündigung 'einer Dienstnehmerin, ,die 
den Kündigungsschutz des Mutterschutzgesetzes 
und gleichzeitig auch den Kündigungsschutz eines 
der beiden vorgenannten Gesetze genießt, vom 
Dienstgeber die Zustimm urig zur Kündigung 
nach beiden Gesetzen eingeholt werden muß. 
Solange in einem solchen Fall nicht heide Zustim­
mungen vorliegen, kann die Dienstnehmerin 
rechtswirksam nicht gekündigt wei<Ien. Daraus 
ergibt sich weiters, daß ein Dienstgeber, der eine 
Frau, auf die sowdhl die Vorschriften des Mutter­
schutzgesetzes als auch die des Betriebsrätegeset­
zes Anwendung finden, kündigen will, vor Aus­
sprudl der Kündigung dem Betriebsrat hierüber 
gemäß § 25 Abs. 1 des Betriebsrätegesetzes Mit­
teilung zu machen hat l und daß der Betriebsrat, 
wenn er gegen die Kündigung Einspruch erhoben 
hat, selbst wenn das Einigungsamt die Zustim­
mung zur Künd1gung nach den Vorschriften des 
Mutterschutzgesetzes erteilt hat, die Kündigung 
aus einem der im § 25 Ahs. 3 und 4 des Betriebs­
rätegesetzes angeführ.ten Gründe heim Einigungs­
amt anfechten kann. 

Eine entgegen den Vorschriften dieses Ges~zes 
vorgenommene Kündigung ist rechtsunwirksam, 
das heißt, der Bestand des Dienstverhältnisses 
wird durch eine solche Kündigung nicht berührt. 
über' die Frage, ob eine Kündigung rechtsun­
wirksam vorgenommen wurde, ist nicht im Ver'­
fahren vor dem Einigungsamt, sondern im ar­
beitsgerichtlichen Verfahren zu entscheiden. 
Ebenso entscheidet, wenn die Frage strittig ist, 
ob ein Betrieb nach Stillegung sein'e Tätigkeit 
wieder- aufgenommen hat und die Kündigung 
dadurch rechtsunwirksam geworden ist, das Ar­
beitsgericht. 

§ 12: 

Eine Entlassung ist nur aus den im Gesetz er­
schöpfend aufgezählten Gründen zulässig. Es 
sind dies von den wichtigen Gründen, die den 
Dienstgeber nach den sonstigen' arbeitsrecht­
lichen Vorschriften zur Entlassung eines Dienst­
nehmers berechtigen, diejenigen, die ein schuld­
haftes Verhalten des Dienstnehmers beinhalten. 
Der Entlassungsschutz gilt während der ganzen 
Dauer der Schwangerschaft und bis zum, Ablauf 
von vier Monaten nach der Entbindung. Wird 
eine Entlassung entgegen den Vorschriften des 
Gesetzes ausgesprochen, so ist sie rechtsunwirk-
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sam. Ob eine Entlassung rechtsunwirksam ist, 
entscheidet das Arbeitsgerifut. Bei der Entschei­
dung wird das Gericht, wenn es sich um die Tat­
bestände des Abs. 1 lit. a und d handelt, selbst 
dann, wenn dieser Tatbestand objektiv erfüllt 
ersCheint, eine subjektive Weriung vorzune!Imen 
haben, die' dem durch die Schwangerschaft be­
ziehungsweise Entbindung der 'Frau bedingten 
außerordentliShen Gemütszustand Rechnung 
trägt. 

§ 14 (Weiterzahlung des Arbeitsentgelts) : 

Das Gesetz trifft Vorsorge dafür, daß wer­
dende Mütter, die infolge eines Beschäftigungs­
verbotes ihren Arbeitsplatz wechseln müssen 
oder überhaupt im Betrieb nicht beschäftigt 
werden können, keinen Lohnausfall erleiden. 
Abs. 1 regelt den Fall, daß, die werdende Mutter 
wegen eines Beschäftigungsverbotes ,ihren Ar­
beitsplatz wechseln muß. Sie hat, wenn die Ar­
beit an dem neuen Arbeitsplatz geringer ent­
lohnt ist als diejenige, die sie vorher verrichte~ 
hat, Anspruch auf Fortzahlung des Durch­
schnittsverdienstes der letzten dreizehn Wochen 
vor dem Arbeitsplatzwechsel. Fallen in deri Zeit­
,raum von dreizehn Wochen Zeiten einer Er­
krankung oder vorühergehenden Kurzarbeit, so 
verlängern sich diese Zeiträume entsprechend. 
Ergibt sich bei der Berechnung des DurdlSchnitts­
verdienstes der letzten dreizehn Wochen, daß 
die Frau rioch nicht so lange im Betrieb beschäf­
tigt war, so ist der Berechnung an Stelle der 
dreizehn Wochen die tatsächliche Dauer der Be­
schäftigung zugrunde zu legen. Ergibt sich in 
Verbindung mit einern Arbeitsplatzwechsel eine 
Verkürzung der Arbeitszeit, so erleidet die Frau 
dadurch: keinen 'Schaden, da ihr auch für diese 
zelt das Entgelt zu bezahlen ist, das ihr ohne 
Anderung des Arbeitsplatzes gebühren würde. 
Wenn es sich um Saisonarbeit mit Akkord- oder 
Prämienentlohnung oder am Fließband handelt, 
ist der' Durchschnittsverdienst nur für die Zeit 
weiterzugewähren, während der solche Arbeiten 
im Betrieb verrichtet werden; für die übrige 
Zeit gebührt der Dienstnehmerin das Entgelt, 
das sie ohne Vorliegen der Schwangerschaft er-
halten hät~e. ' 

Abs. 2 trifft für die Sicherung des Lebens­
unterhaltes der Frau in dem Falle Vorsorge, als 
sie gemäß § 3 Abs. 3 bereits vor Beginn der 
Schutzfrist vor der Entbindung zur Arbeit nicht 
herangezogen 'werden darf oder wenn für die 
Frau auf Grund der Beschäftigungsverbote nach 
den §§ 4 und 5 keine Beschäftigungsmöglichkeit 
im Betrieb vorhanden ist. In beiden Fällen hat 
die Frau Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts. 
Der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nach 
Abs. 1 und 2 beste"ht nicht, sobald die Frau An­
spruch auf WochengCld oder Krankengeld hat; 
der Anspruch auf einen kollektivvertraglich ge-
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bührenden Zuschuß zum Krankengeld wird 
durch den Entfall der Verpflichtung zur Weiter­
zahlung des Entgelts nicht berührt. 

§ 15 (Karenzurlaub): 

Vielfach wurde von den Müttern die Zeit, 
während der sie nach der Entbindung von der 
Arbeit freigestellt sind, als zu kurz empfunden, 
um der Obsorge für den Säugling in ausreichen­
demMaße nachzukommen, und ,es wuroe von 
den Müttern auch als eine schwere Belastung 
empfunden, neben der Obsorge für das Klein­
kind auch einer Beschäftigung nachgehen zu 
müssen. Um hier die gebotene Erleichterung zu 
schaffen, sieht der En"twurf vor, daß die Mutter, 
wenn sie dies verlangt, im Anschluß an die Zeit 
nach der Entbindung, während der sie n,icht be­
schäftigt werden / darf, die Gewährung eines 
Karenzurlaubes verlangen kann. Ein Karenz-, 
urlaub muß jedoch nicht schon nach Ablauf der 
Schutzfrist verlangt werden, sondern kann auch 
noch dann in Anspruch genomI!1en werden, 
wenn die Mutter im Anschluß an die Schutzfrist 
einen Gebührenurlaub verbraucht hat oder 
wenn' sie im Anschlug an die Schutzfrist an der 
Dienstleistung wegen Krankheit oder Unglücks­
fall verhindert ist. Die Dauer des Karenzurlau­
bes ist mit sechs Monaten beschränkt; bei einern 
Karenzurlaub im Anschluß an einen Gebühren­
urlaub oder eine Dienstverhinderung verkürzt 
sich der Karenzurlaub um die Dauer des Gebüh­
renurlaubes beziehungsweise der Dienstverhin­
derung. Um den Dienstgeber durch diese Vor­
schrift nicht ungebührlich zu bel~sten, wird be­
stimmt, daß während des Karenzurlaubes' nicht 
nur der Enq;eltanspruch entfällt, sondern, wenn 
nichts anderes vereinbart ist,' diese Zeit auch 
nicht auf Ansprüche anzurechnen ist, die sich 
nach der Dauer des Dienstverhältnisses richten, 
wie zum Beispiel die Abfertigung, die Kündi­
gunisfristen, die Urlau:bsdauer, die Entgelt­
ansprüche bei Dienstverhinderung', usw. Um zu 
erreichen, daß einer Mutter, die einen Karenz­
urlaub in Anspruch nimmt, ihr Arbeitsplatz er­
halten bleibt, wird bestimmt, dag der Kündi­
gungsschutz bis zum Abl~uf von vier Wochen 
nach Beendigung ,des Karenzurlaubes dauert. Da 
mit Antritt des Karenzurlaubes durch die Frau 
für den Dienstgeber die Verpflichtung zur Lei­
stung des Arbeitsentgelts entfällt und damit 
auch - zumindest soweit es sich um einen Ka­
renzurlaub von mehr als vier Wochen handelt 
- die Verpflichtung ,zur Leistung von Beiträ­
gen für die Krankenversicherung der Frau, kön­
nen Leistungen aus der Krankenversicherung 
durch die Frau während der Dauer des Karenz­
urlaubes nur dann in Anspruch genommen wer­
den; wenn sie ihr Versicherungsverhältnis für 
die Dauer des Karenzurlaubes durch freiwillige 
Weiterversicherung fortsetzt. ' 

197 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 15 von 18

www.parlament.gv.at



16 

Zu Abschnitt III (Sonderbestimmungen 
dienstete in bestimmten Zweigen des 

lichen Dienstes).' 

für Be- gesetz Anwendung findet. Die im § 21 Ziffer 2 
öffent- umsdlriebene Grupp~ umfaßt solche Dienstneh~ 

§§ 17 bis 20: 

merillnen, die bei einem oder mehreren Dienst­
gebern mit Diensten für die H~uswirtschaft nur 
stundenweise od~r tageweise beschäftigt s,iJ1Jd. 

Die Abgrenzung des persönlichen Ge1tungs- Bei dieser Gruppe von Dienstnehmerinnen kann 
bereiches (§ 17) ergibt sich aus der derzeitigen es sich um Personen handeln, auf die die Vor­
verfassungsrechtlichen Lage. schriften der §.§ 28 oder 29 des Hausgehilfen-

Durdt die' Bestimmung des § 18 wird einer- gesetzes Anwendung finden, oder um solche 
seits eine Kündigungsmöglichkeit während der Dienstnehmerinnen, auf deren Dienstverhält­
Schutzfrist völlig ausgeschlossen (Abs. 1), ander- nisse nicht das Hausgehilfengesetz, sondern die 
seitsaber verhindert, daß eine kündbare öffent- Vorschriften des Allgemeinen bürgerlichen Ge­
lieh-rechtliche Beru,enstete 0siehe zum Beispiel setzbuches Anwendung finden. 
§ 5 GÜG., BGBL Nr. 22/1947), die während der' Die Sonderbestimmungen für den vorstehend 
Schutzfrist einen Kündigungsgrund setzt, dcs- umschriebenen Personenkreis sind deshalb not­
h~lb nicht gekündigt. werde:i kann, .weil sie wendig, weil wegen der besonderen Art ihrer 
wahrend der Schutzfnst beZIehungsweIse nach Dienstleistung auf die Dienstverhältnisse dieser 
Ablauf dieser, aber bevor die Kündigungsfrist Personen sich die Vorschriften des Abschnittes II 
abgelaufen ist, von Gesetzes wegen oder auf nicht ohne weiteres ilbertragen lassen. 
ihren Antrag definitiv wird (Abs. 2). Durch die . . . 
Rückwirkung der Definitivstellung wird eme § 22. bestImmt, w~lche der Vorschnften .des 
Benachteiligung dieser Dienstnehmerinnen aus- Abs~l.nJt:es II und m welche~ Umfang. dIese 

chi (A'b 3) .iluf dIe Im § 21 genannten Dlenstnehmennnen 
ges ossen s.. h d I . d b . . Anwendung finden. Es an e t sich a el um 

Für die öffentlich Bediensteten ist das Eini- folgende Vorschriften: Beschäftigungsverbote für 
gungsamt nicht zuständig. Aus diesem Grunde werdende Mütter (§§ 3 und 4), Beschäftigungs-
soll die im § 10 vorgesehene Belehrung minder- verbote nach der Entbindung (§ 5), Verbot der 
jähriger Dienstnehmerinnen über den Kündi- Nachtarbeit (§ 6) und Kündigungs- und Ent­
gungsschutz vom Dienstgeber selbst v'orgenom- lassungsschutz (§§ 10 und 12). 
menwerden, zur Sicherheit, daß diese Belehrung 
nicht unterbleibt, jedoch ein Hinweis auf diese 
Belehrung in die Vereinbarung aufgenommen 
werden. 

Iin Falle der Entlassung steht nach § 20 Abs. 2 
der Dienstnehmerin die Möglichkeit der nach­
träglichen Nidltigerklärung· der Entlassung 
durch das Arbeitsgericht offen. Da die Entlas­
sungsgründe des Dienstrechtes weniger weit 
reichen als die des § 12 Abs. 2 dieses Bundes­
gesetzes, wird durch § 20 Abs. 2 eine Besser­
steIlung der Dienstnehmerinnen im öffentlichen 
Dienst erreicht. 

Zu Abschnitt IV (Sonderbestimmungen für in 
privaten Haushalten beschäftigte Dienstnehme­

rinnen). 

§§ 21 und 22 (Personenkreis) : 

Im § 21 wird der Personenkreis, auf den die· 
Sonderbestimmungen des Abschnittes IV An­
wendung finden, umschrieben. Hiebei wird zwi­
schen zwei Gruppen von Dienstnehmeri~nen 
unterschieden. Die im § 21 Ziffer 1 umschrie­
bene Gruppe umfaßt Dienstnehmerinnen, die 
Dienste für die Hauswirtschaft des Dienstgehers 
leisten und entwed~r in die Hausgemeinschaft 
des Dienstgebersaufgenommen sind oder, ohne 
in die Hausgemeinschaft aufgenommen zu sein, 
in einem solchen Ausmaß beschäftigt sind, wie 

. eine in die Hausgemeinschaft aufgenommene 
Dienstnehmerin. Bei dieser Gruppe handelt es 
sich, um Personen, auf die das Hausgehilfen-

§ 23 (Ruhezeiten): 

Da im Hausgehilfengesetz keine Höchstar­
beits.zeit, sondern eine Mindestruhczeit festge­
legt ist und auch ein Verbot der Sonn~ und 
Feiertagsarbeit nicht besteht, können die Vor­
schriften des Abschnittes II über das Verbot der 
Sonn- und Feiertagsarbeit sowie das Verbot der 
Mehrarbeit (§§ 7 und 8) und auch die Vor­
schriften über die Stillzeit (§ 9) in dieser Form 
auf .die in privaten Haushalten beschäftigten 
Dienstnehmerinnen nidlt angewendet werden. 
An Stelle dieser Vorschriften werden dIe im 
Hausgehilfengesetz vorgesehenen Ruhezeiten in 
einem Ausmaß ·v:erlängert, das den für werdende 
und stillende Mütter gebotenen Schutz gewähr­
leistet. Diese Vorschrift tber die verlängerten 
Ruhezeiten gilt nicht für Dienstnehmerinnen, 
die nur stundenweise oder ·tageweise~ sei es bei 
einem oder 'mehreren Dienstgebern, beschäftigt 
sind, weil für diese auch die Vorschriften des 
§ 7 des Hausgehilfengesetzes über die Ruhe­
zeiten nicht gelten. 

§§ 24 und 25 (Kündigungs- und Entlassungs­
schutz): 

Besondere überlegungen hat die Regelung des 
Kündigungsschutzes für in Haushalten beschäf­
tigte Dienstnehmerinnen gefordert. Bei der zu 
treffenden Regelung war vor allem z.u berück­
sichtigen, daß innerhalb qes privaten Haushaltes 
eine andere Art des Zusammenarbeitens und 
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Zusammenlebens besteht, als es im betrieblichen 
Arbeitsleben der Fall ist. Das enge Zusammen­
leben innerhalb der Familiengemeinschaft des 
Dienstgebers und auch die Art der hauswirt­
schaftlichen ArbeitsV\!'eise lassen es nicht zweck­
mäßig erscheinen, auf das Dienstverhältnis der 
Hausgehilfin den Kündigungsschutz im gleichen 
Umfang anzuwenden wie ·fiir Dienstnehme­
rinnen in Betrieben. Aus diesem Grunde wird 
festgelegt, daß jene Hausgehilfinnen, die mit dem 
Dienstgeber in Hausgemeinschaft leben oder 
ohne Vorliegen einer Hausgemeinschaft aus­
schließlich für den Haushalt des Dienstgebers 
tätig sind, bis zum' Ablauf des fünften Monats 
der Schwangerschaft den gleichen Kündigungs­
schutz genießen wie andere schwangere Dienst­
nehmerinnen, daß aber vom Beginn des sechsten 
Monats der Schwangerschaft bis zur Entbindung 
das Dienstverhältnis vom Dienstgeber gelöst 
werden kann. Es ist aber vorgesorgt, daß der 
Lebensunterhalt der gekündigten Hausgehilfin 

· gesichert ist. Der Entlassungsschutz hingegen 
gilt für die ganze Zeit der Schwangerschaft bis 
zum Ablauf des vierten Monats nach der Ent­
bindung. 

Die vorstehende Regelung, die in erster Linie 
für die im § 21 Ziffer 1 umschriebene Gruppe 
v-on Dienstnehmerinnen gedacht ist, gilt aber 

· auch für Dienstnehmerinnen der im § 21 Zif-
· fer 2 umschriebenen Gruppe hinsichtlich jener 
Dienstverhältnisse, bei denen die wöchentliche 
Arbeitszeit' mindestens vierundzwanzig Stunden. 
beträgt,-und zwar deshalb, weil in solchen Fällen 
anzunehmen ist, daß die Dienstnehmerinnen 
ihren .Lebensunterhalt überwiegend aus dem 
Entgelt für diese Beschäftigung bestreiten, so 
daß auch für diese Personen der Kündigungs­
und Endassungsschutz zur Sicherung ihres 
Dienstverihältnisses notwendig ist. 

§§ 26 bis 28 (Sonderunterstützung) : 

Durch die Gewährung der Sonderunter­
stützung ist für die Sicherung des Lebensunter­
haltes einer im privaten Haushalt beschäftigten 
Dienstnehmerin, diezulässigerweise gekündigt 
wurde, V cirsorge getroffen. Die Sonderunter­
stützung soll als Ausgleich für den geminderten 
Kündigungsschutz und für den vorzeitigen Ver­
lust des Arbeitsplatzes als wirtschaftlliche über­
brückungshilfe die gekündigte Dienstnehmerin 
finanziell so stellen, als ob das Arbeitsverhältnis 
fortbestehen und das regelmäßige Arbeitsentgelt 
verdient werden würde. Infolgedessen wird die 
Sonderunterstützung, in gleicher Weise wie das 
Wochengeld, in der Höhe des Dur,chschnitts­
verdienstes der letzten dreizehn Wochen vor 
Beendigung des Dienstverhältnisses, vermindert 
um die gesetzlichen Abzüge, gewährt. Der An­
spruch ist ab dem Zeitpunkt einer durch den 
Dienstgeber veranlaßten Beendigung des Dienst­
verhältnisses, frühestens aber nach Ablauf des 
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fünften Monats der Schwangerschaft, gegeben; 
dies gilt auch für jene Fälle, in denen das 
Dienstverhältnis mit der Dienstnehmerin gemäß 
den Vorschliften des § 24 Abs. 2 mit Zustim­
mung des Einigungsamtes oder durch vOl'zeiti­
gen Austritt aus wichtigen Gründen vor Ablauf 
,des fünften Monats der Schwangerschaftheendet 
worden ist. Der Anspruch auf Sonderunter­
stützung besteht bis zu dem Zeitpunkt, in dem 
W ochengeldhezogen werden .kann. 

Soweit die Vorschriften Ülber die Sonderunter­
stützung auf den im § 21 Ziffer 2 umschriebenen 
Perscinell!kreis Anwendung finden, wird ver­
langt, daß diese Personen in den letzten fünf 
Monaten vor dem Zeitpunkt, ab dem die 
Sonderunterstützung frühestens in Anpruch ge­
nommen werden kann, ,in der gesetzlichen Kran­
kenversicherung pflichtversichert waren. 

Dadurch, daß die Bez,ieherinnen von Sonder­
unterstützung auf Grund ausdrücklicher Vor­
schrift des Gesetzes in der gesetzlichen Kranken­
versicherung pflichtversichert sind, ist ihnen der 
Bezug von Wochengeld gemäß § 162 Abs. 1· 
des ALlgemeinen Sozialversicherungs'gesetzes ge-
siche.rt. . 

Zu Abschnitt V (Sonderbestimmungen für 
Heimarbeiterinnen). 

§§ 29 und 30: 

Die vorgesehenen SOll!derbestimmungen für 
Heimarbeiterinnen sind mit Rücks,icht auf die 
Besonderheiten der Beschäftigungsverhältnisse in 
der Heimarbeit erforderlich. Die im Entwurf 
getroffene Regelung hinsichtlich der Begrenzung 
de.r Arbeitsmenge, die an Heimarbeiterinnen 
ausgegeben werden darf, entspricht der des 
Heimarbeitsgesetzes. Da.durch ist a,uch für Heim­
a,rbeiterinnen für die Zeit vor und nach ihrer 
Entbindung die Einhaltung einer achtstündigen· 
täglichen Arbeitszeit sowie die Vermeidung von 
Nacht- und Sonn- und Feiertagsarbeit gewähr­
leistet. Besteht ein Zweifel oder ein Streit dar­
über, welche Arbeitsmenge ausgegeben werden 
darf, so können Heimarbeiterin, Auftraggeber 
und Mittelsperson das Arbeitsinspektorat zur 
Entscheidung über diese Frage anrufen. Durch die 
Vors·chrift des § 29 Abs. 1 wird die Entschei­
dungsbefUignis des Arbeitsinspektorates gemäß 
§ 14 Abs. 1 des Heimarbeitsgesetzes nicht be­
rührt. 

Die Regelung des § 29 Abs. 3 verhindert 
zwar, daß Heimarbeiterinnen wegen ihrer 
Schwangerschaft oder Entbindung von der Aus­
gabe von Heimarbeit ausg,escMossen werden, 
stellt aber' keinen Schutz dagegen dar, daß sie 
dadurch benachteiligt werden, daß an sie eine 
geringere Arbeitsmenge als an andere Heim­
arbeiterinnen des gleichen Auftraggebers aus­
gegeben wird. Die Vorschriften der Abs. 4 und 5 
schaffen eine' entsprechende Abhilfe; 
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~ und 350 S Sachbezüge) und der Annahme, daß 
I die Sünderunterstützung 90% des Brutto.emgelts 

Aus der Durchführung dieses Bundesgesetzes beträgt, sowie einer durchs~nit.tlichen Bezug~­
wird sich ein Mehraufwand nur für die Kosten dauer von 21

/2 Monat'en erglbt slch pro. I'allem 
der Sünderunterstützung (§ 26) ergeben. Aufwand von rund 1470 S .und für 950 Fälle im 

Jahr ein Aufwand von rund 1,400.000 S. Für das 

KOSTENBERECHNUNG. 

Auf Grund der Mddungen der Gebiets­
krankenkasse ist anzunehmen, daß jährlich rund 
950 in privaten Haushalten beschäftigte Dienst­
nehmerinnen die Sonderunterstützung 'in An­
spruch nehmen werden. Unter Zugrundelegung 
eines Monatsentgelts von 650 S (300 S Barlohn 

laufende Budget jahr wird der Aufwand den 
aliquoten Teil des Jahresbetrages, der dem Rest 
des Budget jahres entspricht, betrag,en; Dieser 
Aufwand wird im Budget des' Bundesministe­
riums fü,r soziale Verwaltung seme Bedeckung 
finden. 
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